
��������� � � 
��������

������������ �
� � � � � � � � � �
�����������

GELDERSHEIM

zur Satzung über die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen zur  

Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes im Altort Geldersheim  

mit Kommunalem Förderprogramm

GS

GESTALTUNGSHANDBUCH 



GEMEINDE GELDERSHEIM  GESTALTUNGSSATZUNG MIT KOMMUNALEM FÖRDERPROGRAMM

AUFTRAGGEBER

BEARBEITUNG

Gemeinde Geldersheim 

Würzburger Straße 18

97505 Geldersheim

vertreten durch Herrn Thomas Hemmerich, 1. Bürgermeister 

09721 / 7887 - 20

bgm@geldersheim.de 

STAND
27. Februar 2026

FÖRDERUNG

Abbildungen, Darstellungen, Fotos und Pläne: Soweit nicht anders angegeben, liegt die Urheber-

schaft und das Urheberrecht bei der Perleth + Partner Architekten und Ingenieure PartG mbB.

Perleth + Partner 
Architekten und Ingenieure PartG mbB

Kornmarkt 17

97421 Schweinfurt

www.architekt-perleth.de

Christiane Wichmann, Architektin und Stadtplanerin, Dipl.-Ing. (FH) 

Leonie Kuhn, M.Sc. Stadt- und Raumplanung

09721 / 675191 - 00

info@perleth-partner.de

IMPRESSUM

Dieses Projekt wird im Bund-Länder-Städtebauförderungspro-
gramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ gefördert.

��������� � � 
��������

������������ �
� � � � � � � � � �
�����������



1

INHALT

Grußwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

0  Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Geschichtliche Einordnung und städtebauliche Entwicklung  
des Ortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Die Bebauung, ihre Gestaltungsmerkmale und ihr  
städtebaulich-historischer Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Erhaltungssatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Interkommunales Denkmalkonzept „Werntal-Dorf“  . . . . . . . . . . . . . .15

1  Gestal tungssatzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Gestaltungssatzung der Gemeinde Geldersheim im Rahmen 
des Sanierungsgebietes Altort Geldersheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Präambel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

§ 1 Generalklausel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

§ 2 Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

§ 3 Städtebauliche Merkmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

§ 4 Gebäudemerkmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

§ 5 Werbeanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

§ 6 Einfriedungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

§ 7 Nebenanlagen und Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

§ 8 Bodenversiegelung, nicht begrünte Steingärten sowie  
ähnlich eintönige Flächennutzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

§ 9 Schlussbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

2  Kommunales Förderprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Förderrichtlinien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

1 Ziel und Zweck des Förderprogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

2 Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

3 Förderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

4 Zeitl icher Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63



GEMEINDE GELDERSHEIM  GESTALTUNGSSATZUNG MIT KOMMUNALEM FÖRDERPROGRAMM

2

GRUSSWORT

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich freue mich sehr, dass unsere Gemeinde Gelders-
heim in das Bund-Länder-Förderprogramm „Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung“ der Städtebauförderung 
�D�X�I�J�H�Q�R�P�P�H�Q�� �Z�X�U�G�H���� �'�L�H�V�H�� �(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�� �H�U�|�‡�Q�H�W��
uns große Chancen, unseren Ort auf Grundlage des 
hierfür erarbeiteten Integrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes (ISEK) zukunftsorientiert weiter-
zuentwickeln.

Unser historischer Ortskern ist das Herzstück Geldersheims und prägt maß-
geblich unsere Identität. Gerade in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit, Klima-
schutz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen immer wich-
tiger werden, verdient dieser Bereich besondere Aufmerksamkeit. Er ist ein 
wertvoller Teil unserer Geschichte - und ein Schatz, den es zu bewahren gilt.

Um die Lebens- und Aufenthaltsqualität in unserem Ortskern zu sichern und  
zu steigern, wurde ein Sanierungsgebiet ausgewiesen. Eigentümerinnen und
Eigentümer innerhalb dieses Gebietes können von attraktiven steuerlichen 
�9�H�U�J�•�Q�V�W�L�J�X�Q�J�H�Q���S�U�R�¿�W�L�H�U�H�Q�����0�L�W���H�L�Q�H�P���N�R�P�P�X�Q�D�O�H�Q���)�|�U�G�H�U�S�U�R�J�U�D�P�P���V�F�K�D�‡�W��
�G�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���¿�Q�D�Q�]�L�H�O�O�H���$�Q�U�H�L�]�H�����L�Q���*�H�E�l�X�G�H���X�Q�G���)�U�H�L�À�l�F�K�H�Q���]�X��
investieren und damit aktiv zur Aufwertung des Ortsbildes beizutragen. Ergän-
zend bieten wir eine für Bauherrinnen und Bauherren kostenfreie Sanierungs-
beratung durch unsere Sanierungsbeauftragte an.

Außerdem hat die Gemeinde Geldersheim eine Gestaltungssatzung 
beschlossen, um mit rechtlich bindenden Vorgaben zur Gestaltung der 
Gebäude und Hofanlagen das wertvolle historische Ortsbild des Altorts zu 
bewahren.
Das vorliegende Gestaltungshandbuch soll Sie bei anstehenden Bau-, Moder-
nisierungs- oder Umgestaltungsmaßnahmen unterstützen. Es gibt wertvolle
Hinweise und Empfehlungen zur Sanierung von Gebäuden sowie zur Gestal-
tung von Freianlagen im Ortskern. Gleichzeitig soll es dazu ermutigen, sich an 
der Entwicklung Geldersheims zu beteiligen, unseren historischen Ortskern 
zu stärken und unsere Heimat für kommende Generationen noch lobens-
werter zu gestalten.

Für Fragen und Beratungen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Rathaus jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr

Thomas Hemmerich
Erster Bürgermeister
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WAS

... ist eine Gestaltungssatzung?

 �’ Ein Leitfaden für gutes Bauen im Altort 
 �’ Keine Verhinderungssatzung
 �’ Ein unterstützendes Mittel sowohl für die Bürgerinnen und 

Bürger als auch für die Kommune

WARUM

WOZU
... wird die Gestaltungssatzung erlassen?

 �’ Zur Innenentwicklung, damit unsere Orte  
lebenswert bleiben

 �’ Um Baukultur zu fördern, gemeinsam  
mit den Menschen 

 �’ Damit lokale Werte erhalten bleiben
 �’ Zur Unterstützung regionaler Wertschöpfung 
 �’ Um Lebensqualität zu erhöhen
 �’ Damit Zukunftsperspektiven zusammen 

entwickelt und umgesetzt werden können

... wird eine Gestaltungssatzung erlassen?

 �’ Zum Schutz des Ortsbildes
 �’ Zur Gestaltung und Weiterentwicklung des Ortes
 �’ Zur Bewahrung der städtebaulichen und baulichen  

Qualitäten 
 �’ Zum Einfügen neuer Architektur in den gewachsenen Ort
 �’ Als Gemeinschaftsaufgabe
 �’ Zur Identitätsstiftung
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WEN
���������E�H�W�U�L�‡�W���G�L�H���*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�V�V�D�W�]�X�Q�J�"

 �’ Die Bürgerinnen und Bürger von Geldersheim
 �’ Bewohnerinnen und Bewohner im festgelegten  

Sanierungsgebiet des Altorts Geldersheim 

... sollte man vorgehen?

 �’ Gestaltungssatzung lesen
 �’ �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�G�H�¿�Q�L�H�U�H�Q�³
 �’ Mit der Kommune / dem Bauamt / dem Bürgermeister sprechen
 �’ Beratungsgespräch mit beauftragtem Stadtplanungsbüro führen 
 �’ Maßnahmen „festzurren“, Angebote einholen
 �’ Antrag stellen
 �’ Förderung erhalten 

... gibt es Unterstützung?

 �’ Bei der Kommune / durch die zur Verfügung stehenden 
Fördermittel 

 �’ Beim beauftragten Stadtplanungsbüro
 �’ Beim Landkreis Schweinfurt
 �’ Bei der Regierung von Unterfranken 
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���������¿�Q�G�H�W���G�L�H���*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�V�V�D�W�]�X�Q�J���$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�"

Im festgelegten Sanierungsgebiet bei
 �’ Sanierungen von Bestandsgebäuden
 �’ Neubauten
 �’ Ersatzneubauten
 �’ Maßnahmen an Freianlagen (z.B. Hof, Tor, Zaun)
 �’ �1�L�F�K�W���J�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�S�À�L�F�K�W�L�J�H�Q���9�R�U�K�D�E�H�Q��
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Uraufnahme Geldersheim 1834

Quelle: Bayerisches Landesver-

messungsamt München

Geschichtliche Einordnung und städtebauliche  
Entwicklung des Ortes

Bereits im Mittelalter gab es an der Stelle des heutigen Geldersheim einen 
Ort, der Geltarsheim hieß, und so viel wie „das Heim des Gelthari“ bedeutete. 
Erstmals namentlich benannt wurde Geldersheim unter dem Namen „Villa 
Publica Geltreheim“ in einer Urkunde aus Fulda im Jahr 763 n. Chr. Es zählt 
somit zu den ältesten Dörfern im Landkreis Schweinfurt. 
Der Ort liegt inmitten von ertragreichen Böden etwa auf 230m Höhe im Hang-
bereich eines waldlosen, sanften Höhenrückens.

Im 12. Jahrhundert gehörte der Großteil von Geldersheim zur Reichsvogtei 
Schweinfurt. Einige Teile des Ortes gingen aber auch auf das Hochstift Würz-
burg über und mussten später mehrfach verpfändet werden. 

Plünderungen und Brände �� �S�U�l�J�W�H�Q�� �G�L�H�� �+�L�V�W�R�U�L�H�� �G�H�V�� �'�R�U�I�H�V���� �%�L�V�F�K�|�À�L�F�K�H��
�7�U�X�S�S�H�Q�� �]�H�U�V�W�|�U�W�H�Q�� �G�L�H�� �Q�H�E�H�Q�� �G�H�U�� �3�I�D�U�U�N�L�U�F�K�H�� �E�H�¿�Q�G�O�L�F�K�H�� �)�U�•�K�P�H�V�V�N�L�U�F�K�H����
Von dieser konnte lediglich der romanische Chor erhalten bleiben. Ein großer 
Brand im Jahr 1565 verursachte das Niederbrennen von 22 Anwesen und 
weitere 51 schwere Brandschäden. Erneut musste das Dorf im Jahr 1863 
einen Brand mit 42 niedergebrannten Häusern überstehen. 

Seit der Uraufnahme von 1834 hat sich die bauliche Struktur innerhalb des 
Altortes Geldersheim zwar verändert, doch ist im gegenwärtigen Ortsbild die 
�K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H�� �'�R�U�‡�R�U�P�� �H�L�Q�H�V��zusammengesetzten Straßendorfs  ablesbar, 
welches von der Landwirtschaft geprägt ist. 

Der auf der Uraufnahme dargestellte regelmäßige Ortsgrundriss mit seiner 
geschlossenen Siedlungsstruktur geht auf eine spätmittelalterliche, geplante 
Gründung im Umfeld einer Kirchenburg und einer ehemals existierenden 
Befestigung aus dem 16. Jahrhundert zurück. 
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Die später abgetragene Befestigungsanlage bestand aus einer Ringmauer 
mit vier Ortsausgängen und drei Torhäusern. Lediglich das im Jahre 1700 
erneuerte „Untertor“  ist von der Befestigungsanlage heute noch erhalten.

Die an zentraler Stelle erhöht liegende Kirchenburg mit der Gadenanlage 
(Speicherbauten) entstand wohl im 16. Jahrhundert auf dem Kirchhof. Sie 
�G�L�H�Q�W�H�� �G�H�Q�� �%�D�X�H�U�Q�� �D�O�V�� �/�D�J�H�U�R�U�W�� �X�Q�G�� �G�H�Q�� �(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�Q�� �D�O�V�� �=�X�À�X�F�K�W�V�R�U�W�� �E�H�L��
Gefahren, da sie nach allen Seiten hin durch eine Mauer geschlossen war. 
Trotz späterer Veränderungen im Norden und Abbrüche im Westen ist diese 
noch sehr gut erhalten. 

Der historische Ortskern wird besonders durch den breiten Straßenzug 
Unterdorf/Oberdorf  in Ost-West-Richtung geprägt. Die zweite wichtige Ver-
kehrsachse ist die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Würzburger Straße, 
deren nördlicher Straßenabschnitt über den Biegenbach führt. Im Kreuzungs-
bereich dieser beiden Straßen liegt der rechteckige Marktplatz . 

Den südlichen Ortsrand bildeten früher die Straßen Lange Gasse und „Zürch“. 
�'�L�H�� �5�D�L�‡�H�L�V�H�Q�V�W�U�D�‰�H�� �E�H�J�U�H�Q�]�W�� �G�H�Q�� �K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H�Q�� �2�U�W�� �Q�D�F�K�� �:�H�V�W�H�Q�� �X�Q�G�� �G�L�H��
Untertorstraße nach Osten. 

Diese Straßenzüge bilden auch Anhaltspunkte für die Abgrenzung der 
beiden Zonen im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung.  
Zone 1 umfasst den historischen Ortskern entlang der beiden wichtigen Ver-
kehrsachsen sowie die von dort aus einsichtigen Bereiche der Stichstraßen 
(Gassen). Auch die Anwesen entlang dem Zürch und der Mühlgasse zählen 
aufgrund der historischen Struktur und Bedeutung zur Zone 1. 
Die Grundstücke außerhalb des ursprünglichen Ortskerns, u.a. westlich der 
�5�D�L�‡�H�L�V�H�Q�V�W�U�D�‰�H���� �7�H�L�O�H�� �G�H�U�� �/�D�Q�J�H�Q�� �*�D�V�V�H���� �|�V�W�O�L�F�K�� �G�H�U�� �8�Q�W�H�U�W�R�U�V�W�U�D�‰�H�� �V�R�Z�L�H��
entlang der Straßen „Am Biegenbach“ und Gartenstraßen bilden die Zone 2.

Der Abgrenzungsplan der Zonen ist 

auf Seite 20 abgedruckt.
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Die Bebauung, ihre Gestaltungsmerkmale und ihr  
städtebaulich-historischer Kontext

Auch heute noch dominiert die ursprüngliche, regelmäßige Anordnung der 
landwirtschaftlichen Hofstellen das Ortsbild: Die bäuerlichen Hofanlagen 
haben sich im Lauf der Zeit auf manchen Grundstücken zu Dreiseithöfen  ent-
�Z�L�F�N�H�O�W�����G�R�F�K���Z�D�U���G�L�H���Y�R�U�K�H�U�U�V�F�K�H�Q�G�H���+�R�‡�R�U�P���G�H�U��Zweiseit- oder Hakenhof . 
Auf die dicht an der Straße stehenden giebelständigen Wohngebäude  
folgen in gleicher Firstrichtung langgestreckte Nebengebäude. Eine zu 
diesem Gebäudekomplex querstehende Scheune schließt den Hofraum rück-
wärtig ab. Die Scheunen der Nachbaranwesen waren aneinandergebaut, so 
dass sich ein lückenloser Scheunenrand ausbildete.

Während das Straßenbild heute noch ziemlich geschlossen wirkt, haben im 
Hofraum einige Veränderungen stattgefunden. Durch die fortschreitende Ent-
wicklung in der Landwirtschaft entstanden eine Vielzahl an kleinen Anbauten 
oder auch Nebengebäude gegenüber dem Wohnhaus. Wo es die Situation 
zuließ, schließen sich im rückwärtigen Bereich der Parzellen hinter den 
Scheunen auch Gärten an. Zur Straße hin sind die Höfe in der Regel mit 
großen Hoftoren und bisweilen Fußgängerpforten abgeschlossen.

Zahlreiche Kleindenkmäler  der Volksfrömmigkeit in unterschiedlichen Aus-
prägungen aus dem 17. Jh. bis zum Ende des 19. Jh. begegnen einem in 
�*�H�O�G�H�U�V�K�H�L�P�����)�•�U���*�H�O�G�H�U�V�K�H�L�P���V�L�Q�G���G�L�H���+�H�L�O�L�J�H�Q�¿�J�X�U�H�Q���L�P���*�L�H�E�H�O���W�\�S�L�V�F�K��

Einige Gebäude aus dem 18./19. Jahrhundert sind heute noch erhalten und 
als Baudenkmal  gelistet.  

Zweiseithof
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Wohnhaustypen

Der für Geldersheim vorherrschende Wohnhaustyp ist ein giebelständiger, 
zweigeschossiger Bau mit Sattel- oder Halbwalmdach. Im gegenwärtigen 
Ortsbild überwiegt als Dachdeckung eine Falzziegeldeckung oder moderne 
Dachdeckungsmaterialien.

Außer den Sakralbauten, der Gadenanlage und dem Pfründnerspital existiert 
im Ortsbild nur noch vereinzelt Bausubstanz aus der Zeit vor 1800 . Aus der 
Barockzeit  stammen z.B. der repräsentative Walmdachbau am Marktplatz 
(Hofhaltung 2) und das erhaltene Torhaus Unterdorf 29 (bez. 1700).
 
Die Bauernhäuser  aus dem Ende des 18. Jh. bzw. frühen 19. Jh. verkörpern 
den früheren Bauernhaustyp des zweigeschossigen, verputzten Walmdach-
hauses mit barocken Sandsteinelementen wie Eckpilaster, geohrte Fenster-
rahmungen sowie einem konstruktiven Fachwerkobergeschoss, entweder 
verputzt oder sichtbar gelassen.

Bauernhaus mit Eckpilaster, Gurt-

�J�H�V�L�P�V�H�Q���X�Q�G���J�H�R�K�U�W�H�Q�����S�U�R�¿�O�L�H�U�W�H�Q��

Fensterrahmungen, Ende 18. Jh.

Torhaus, bez. 1700 und  

Wohnhaus mit Fensterbedachun-

gen und -rahmungen von 1900
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Die nächste prägende Bauphase ist die des ländlichen Historismus um 
1900, die besonders in den wohlhabenden Bauerndörfern wie Geldersheim 
ihren Niederschlag gefunden hat. Es handelt sich um zweigeschossige, ver-
putzte Massivbauten mit Satteldach und Schaufassade. Auch unverputzte 
Sandsteinquaderbauten oder Gebäude mit Sandsteinquadern im EG und aus 
Sichtziegelmauerwerk im OG sind wahrzunehmen. 
Die Schaufassaden zeichnen sich durch die zeittypischen Schmuckelemente 
�Z�L�H���J�H�Q�X�W�H�W�H���(�F�N�O�L�V�H�Q�H�Q�����*�X�U�W�J�H�V�L�P�V�H�����S�U�R�¿�O�L�H�U�W�H���)�H�Q�V�W�H�U�H�L�Q�I�D�V�V�X�Q�J�H�Q�����(�F�N-
steine oder Fensterbedachungen aus. Zum Schmuckrepertoire gehört im 
Giebel auch die verglaste �5�X�Q�G�Q�L�V�F�K�H���P�L�W���+�H�L�O�L�J�H�Q�¿�J�X�U�� die zusammen mit 
den zwei sie rahmenden Fenstern eine dekorative Dreiergruppe bildet. Wie 
auch in anderen katholischen Orten ist diese Figurennische nahezu an jedem 
�$�Q�Z�H�V�H�Q���D�O�V���=�H�L�F�K�H�Q���N�D�W�K�R�O�L�V�F�K�H�Q���*�O�D�X�E�H�Q�V���D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W�����'�L�H���+�H�L�O�L�J�H�Q�¿�J�X�U�H�Q��
stammen vorwiegend aus dem 19. und frühen 20. Jh. 

Wohnhäuser mit genuteten Ecklise-

nen, Gurtgesims und Fensterbeda-

chung/-gewänden

Dreiseithof

Wohnhaus mit Rundbogennische 

�X�Q�G���0�D�G�R�Q�Q�H�Q�¿�J�X�U



           0  EINFÜHRUNG

13

Nebengebäude

Die noch zahlreich auf den Grundstücken vorhandenen Scheunen  sind viel-
fach wegen der Ansprüche in der modernen Landwirtschaft erweitert, aufge-
stockt und erneuert worden.
Wie die Scheunen gehören auch die Nebengebäude  zur bäuerlichen Hof-
stelle und sind noch vielfach vorhanden. In Geldersheim schließen diese 
langgestreckten Fachwerkgebäude, die als Ställe  oder Holzlegen dienten, 
meistens in gleicher Firstrichtung direkt an das Wohnhaus an.

Scheune

Nebengebäude
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Die Texte dieses Kapitels sind 

in weiten Teilen aus dem IKDK 

Oberes Werntal entnommen und 

wurden von Dr. Sabine Fechter 

verfasst.

Hoftoranlagen

Bemerkenswert sind die vielen noch vorhandenen ortsbildprägenden Hoftor-
anlagen, deren Hoftore  als täglich benutztes Bauteil zwar meist aus neuerer 
Zeit stammen, aber weiterhin der Tradition folgen, den privaten Hofraum den 
Blicken der Passanten zu entziehen. 
�,�Q���*�H�O�G�H�U�V�K�H�L�P���L�V�W���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���K�l�X�¿�J���G�L�H���7�R�U�D�Q�O�D�J�H���P�L�W���D�X�I�Z�H�Q�G�L�J���J�H�V�W�D�O�W�H�W�H�Q��
Pfosten  oder auch mit Fußgängerpforte ���D�Q�]�X�W�U�H�‡�H�Q��

Sonderbauten

Zu den historisch bedeutsamen Sondergebäuden im Ort zählen die Kirchen-
burg �� �P�L�W�� �G�H�U�� �]�Z�H�L�J�H�V�F�K�R�V�V�L�J�H�Q�� �*�D�G�H�Q�D�Q�O�D�J�H���� �G�H�U�� �5�D�W�K�D�X�V�À�•�J�H�O�� �X�Q�G�� �G�D�V��
1516 gestiftete Pfründnerspital in der Würzburger Straße 13. 
Unter den Profanbauten  sind außerdem der Gasthof „Fränkischer Hof“ 
(Würzburger Straße 22), das ehem. Schulhaus (Würzburger Straße 16), der 
Kindergarten (Lange Gasse 6), das Pfarrhaus (Zürch 2), das Schützenhaus 
�V�R�Z�L�H���G�D�V���5�D�L�‡�H�L�V�H�Q���/�D�J�H�U�K�D�X�V���]�X���Q�H�Q�Q�H�Q��

Erhaltungssatzung 

In der Gemeinde Geldersheim gilt am 01.01.2026 eine Erhaltungssatzung , 
welche als formelles Instrument dient. Das Ziel ist die städtebauliche Eigenart, 
die historischen Raumkanten des historischen Ortsgrundrisses sowie die 
Gestaltung des historischen Altortes zu erhalten und zu stärken.

Gadenanlage
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Interkommunales Denkmalkonzept „Werntal-Dorf“ 

Im Rahmen des Interkommunalen Denkmalkonzeptes (IKDK)  der ILE 
Oberes Werntal (Fertigstellung November 2022) wurden für Geldersheim alle 
erhaltenswerten und ortsbildprägenden Gebäude und Objekte durch Frau Dr. 
Sabine Fechter erfasst.
�'�L�H���.�D�U�W�H���G�H�U���'�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H�U�L�V�F�K�H�Q���,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q���V�W�H�O�O�W���G�H�Q���:�H�U�W���G�H�U���G�H�Q�N�P�D�O-
geschützten und historisch wertvollen Eigenschaften des Ortes heraus.
Sie zeigt ein vielfältiges Bild von denkmalgeschützten und erhaltenswerten 
�*�H�E�l�X�G�H�Q�����2�E�M�H�N�W�H�Q���X�Q�G���0�D�X�H�U�Q im Altort von Geldersheim. 
�=�L�H�O���G�H�V���.�R�Q�]�H�S�W�H�V���L�V�W���G�H�U���(�U�K�D�O�W�����G�L�H���3�À�H�J�H���X�Q�G���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���%�D�X�G�H�Q�N�P�l�O�H�U��
und der erhaltenswerten, ortsbildprägenden Gebäude sowie der Raumkanten 
�L�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�l�X�P�H�Q�����G�L�H���]�X�P���K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H�Q���2�U�W�V�E�L�O�G���E�H�L�W�U�D�J�H�Q��

�'�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H�U�L�V�F�K�H���,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q��
(Modul 1) - IKDK Oberes Werntal 
(November 2022) 
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GESTALTUNGSSATZUNG DER GEMEINDE GELDERSHEIM IM RAHMEN 
DES SANIERUNGSGEBIETES ALTORT GELDERSHEIM

Zum Schutze des Ortsbildes und zur Ordnung der Ortsentwicklung, insbeson-
dere der städtebaulichen und baulichen Weiterentwicklung und der Gestal-
tung, erlässt die  

Gemeinde Geldersheim

aufgrund des Artikels 81 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5, und 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588 BayRS 2132-1-B), die zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 667) und durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. 
S. 699) geändert worden ist, 

für den Altort Geldersheim in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt 
�I�•�U�� �'�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H���� �G�H�U�� �5�H�J�L�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �8�Q�W�H�U�I�U�D�Q�N�H�Q�� �X�Q�G�� �G�H�P�� �/�D�Q�G�U�D�W�V�D�P�W��
Schweinfurt folgende Gestaltungssatzung.

Präambel

Schwerpunkt der Gestaltungssatzung ist einerseits die vorhandene Gestal-
tungsqualität zu sichern und Mängel sukzessive zu beseitigen. Andererseits 
soll dem „modernen Bauen“ genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt werden, 
mit dem Ziel, die Ortsstruktur weiterzuentwickeln und die Bau- und Archi-
tekturgeschichte des Ortes so fortzuschreiben, dass wertvolle Bausubstanz 
erhalten und neue Architektur integriert wird.

Die vorliegende Gestaltungssatzung basiert auf den Ergebnissen des  
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) mit Vorberei-
tenden Untersuchungen nach § 141 BauGB zur Altortsanierung von 2024 
sowie auf den Ergebnissen des Interkommunalen Denkmalkonzeptes 
„Werntal-Dorf“ für Geldersheim von 2023.

Alle vorhandenen Gebäude und 

Gestaltungen, die dieser Gestal-

tungssatzung widersprechen, 

haben Bestandsschutz, solange 

keine Gestaltungsänderungen, 

Sanierungs-, Modernisierungs- oder 

Baumaßnahmen vorgenommen 

werden.

Ziel dieser Satzung ist es, das städtebauliche und baukulturelle Erbe des 
�$�O�W�R�U�W�H�V���Y�R�Q���*�H�O�G�H�U�V�K�H�L�P���]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q���X�Q�G���]�X���S�À�H�J�H�Q�����V�R�Z�L�H���Q�H�X�H���V�W�l�G-
tebauliche und bauliche Qualitäten zu fördern und zu entwickeln. Gleich-
zeitig soll aber auch neue Architektur möglich sein, deren Formensprache 
sich jedoch in das gewachsene Gefüge des Ortes einfügen muss.

Ziel
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§ 1 Generalklausel

Das gewachsene Erscheinungsbild des Ortes in seiner unverwechsel-
baren Eigenart und Gestalt ist zu erhalten, zu schützen, zu verbessern und  
weiterzuentwickeln. Das ortsbildprägende Baugefüge ist bei allen baulichen 
Maßnahmen grundsätzlich zu berücksichtigen, und zwar in Bezug auf Form, 
�0�D�‰�V�W�D�E���� �:�H�U�N�V�W�R�‡�H���� �9�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�� �G�H�U�� �%�D�X�P�D�V�V�H�Q�� �X�Q�G�� �%�D�X�W�H�L�O�H���]�X�H�L�Q�D�Q�G�H�U��
sowie Farben. In Übereinstimmung mit der Umgebung soll neues Bauen mit 
Elementen und Materialien zeitgenössischer Architektur durchaus gefördert 
werden. 

Hierzu steht das beauftragte Stadt-

planungsbüro allen Bürgerinnen 

und Bürgern beratend zur Ver-

fügung.

Dabei sind im Einzelnen folgende Grundsätze zu beachten: 

 �’ Notwendige Veränderungen müssen sich am Bestand orientieren 
und sich in die umgebende Substanz einfügen. 

 �’ Vorhandene Gestaltungsmängel sind im Zuge baulicher  
Maßnahmen im Sinne dieser Satzung zu beseitigen.

 �’ Gebäude mit - von der Regel - abweichenden Baustilen sind  
entsprechend ihrer stilprägenden Besonderheiten zu behandeln 
bzw. stilgerecht zu verbessern.

 �’ �'�L�H���*�H�E�l�X�G�H���X�Q�G���G�L�H���V�L�F�K���X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q���)�U�H�L�À�l�F�K�H�Q���V�L�Q�G���V�R�U�J�I�l�O�W�L�J��
aufeinander abzustimmen. Der Qualität der Freiräume und des 
Grüns ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

 �’ Bei allen Maßnahmen ist auf eine handwerkliche Ausführung bzw. 
auf entsprechende Gestaltungsmerkmale zu achten. 

 �’ Handwerkskunst auch mit neuen Materialien und Techniken ist zu 
fördern und weiterzuentwickeln.

 �’ Auf neue funktionale Anforderungen und Techniken (z.B. Barriere-
freiheit, Umwelttechnik, Medien etc.) sind im Sinne dieser Satzung 
geeignete gestalterische Lösungen zu suchen. 

Grundsätze
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§ 2 Geltungsbereich

(1) Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das förmlich festge-
setzte Sanierungsgebiet „Altort Geldersheim“ der Gemeinde Geldersheim. 
Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird zudem durch unterschied-
liche Zonen unterteilt. 

 �’ Der Kernbereich  der Satzung (Zone 1)  bildet den Hauptbereich entlang 
der größeren Straßen und von denen einsichtige Teile der Gassen. 

 �’ Daran schließen die rückwärtigen Bereiche  der Gassen und Randbe-
reiche des Altortes an (Zone 2) .

�'�L�H���J�H�W�U�R�‡�H�Q�H�Q���*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�V�U�H�J�H�O�Q���V�R�O�O�H�Q���L�Q���7�H�L�O�H�Q���G�L�‡�H�U�H�Q�]�L�H�U�W���E�H�W�U�D�F�K�W�H�W���X�Q�G��
abgestimmt auf die jeweiligen Zonen angewendet werden. 

Die räumliche Abgrenzung ist dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen. 
Dieser ist Bestandteil dieser Satzung.
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�3�O�D�Q�D�X�V�J�D�E�H�������_���%�H�V�F�K�O�X�V�V���*�6���_����������������������

���������������B�6�B�������������D�B�*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���P�L�W���=�R�Q�H�Q
�*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�V�V�D�W�]�X�Q�J���*�H�P�H�L�Q�G�H���*�H�O�G�H�U�V�K�H�L�P

�6�D�Q�*��

�/�(�*�(�1�'�(

�6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�����$�O�W�R�U�W���*�H�O�G�H�U�V�K�H�L�P��

�=�R�Q�H���������.�H�U�Q�E�H�U�H�L�F�K

�=�R�Q�H���������5�D�Q�G�E�H�U�H�L�F�K

�*�H�E�l�X�G�H���L�P���%�H�V�W�D�Q�G��

�6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�����$�O�W�R�U�W���*�H�O�G�H�U�V�K�H�L�P��
� ���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���G�H�U���*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�V�V�D�W�]�X�Q�J
� ���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���G�H�V���.�R�P�P�X�Q�D�O�H�Q���)�|�U�G�H�U�S�U�R�J�U�D�P�P�V

Der Lageplan ist auf Seite 55 groß 

abgedruckt.
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(2) Sachlicher Geltungsbereich

Diese Satzung umfasst 

 �’ die �J�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�S�À�L�F�K�W�L�J�H���X�Q�G���Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�V�I�U�H�L�H Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsänderung, die Instandsetzung und Instandhaltung von bau-
lichen Anlagen oder von Teilen baulicher Anlagen, sowie die Errichtung 
und Änderung von Werbeanlagen nach Art. 55 und 57 Bayerische Bau-
ordnung (BayBO)

 �’ den �D�Q�]�H�L�J�H�S�À�L�F�K�W�L�J�H�Q���X�Q�G���Q�L�F�K�W���D�Q�]�H�L�J�H�S�À�L�F�K�W�L�J�H�Q Abbruch bzw. die 
Beseitigung von baulichen Anlagen oder von Teilen baulicher Anlagen 
nach Art. 57 Bayerische Bauordnung (BayBO)

 �’ die Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen  

 �’ Verbote von Bodenversiegelung �� nicht begrünten Steingärten und ähn-
lich eintöniger Flächennutzung.

�*�H�P�l�‰���$�U�W���������D���$�E�V���������%�D�\�%�2���¿�Q�G�H�Q���6�D�W�]�X�Q�J�H�Q���Q�D�F�K���$�U�W�����������$�E�V���������1�U���������I�•�U��
typengenehmigte Gebäude keine Anwendung.

�*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�S�À�L�F�K�W�L�J�H�� �9�R�U�K�D�E�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q�� �Q�D�F�K�� �(�L�Q�U�H�L�F�K�H�Q�� �E�H�L�P���/�D�Q�G-
ratsamt Schweinfurt, an die Gemeinde weitergeleitet und von dieser unter 
Einschaltung des Sanierungsbeauftragten überprüft. Anschließend erfolgt die 
Genehmigung durch das Landratsamt Schweinfurt. 

�6�R�Q�V�W�L�J�H���� �Q�D�F�K�� �%�D�\�%�2�� �Q�L�F�K�W�� �J�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�S�À�L�F�K�W�L�J�H�� �9�R�U�K�D�E�H�Q�� �V�L�Q�G�� �G�H�U��
Gemeinde vorzulegen, durch den Sanierungsbeauftragten zu prüfen und 
durch die Gemeinde zu genehmigen.

Grundsätzlich gilt bei allen baulichen Maßnahmen der § 34 BauGB, der die 
Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile regelt. Im Einzelfall können durch einen Bebauungsplan andere und 
�Z�H�L�W�H�U�H�� �)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�� �J�H�W�U�R�ú�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���� �'�L�H�� �%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V�� �'�H�Q�N�P�D�O-
schutzgesetzes (DSchG) bleiben von dieser Satzung unberührt. Die denk-
malgeschützten Gebäude sind der Liste des Bayerischen Landesamtes für 
�'�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H���X�Q�W�H�U���Z�Z�Z���E�O�I�G���E�D�\�H�U�Q���G�H���]�X���H�Q�W�Q�H�K�P�H�Q�����9�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q���D�Q��
diesen Anwesen und in deren Nahbereich bedürfen der Genehmigung durch 
�G�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���X�Q�G���G�H�U���G�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H�U�L�V�F�K�H�Q���(�U�O�D�X�E�Q�L�V���J�H�P�l�‰���$�U�W���������'�6�F�K�*��
durch die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Schweinfurt.

Es wird darauf hingewiesen, dass 

zusätzlich zu dieser Gestaltungs-

satzung am 01.01.2026 eine Erhal-

tungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 

Nr. 1 BauGB in Kraft getreten ist. 

Diese regelt ergänzend die Erhal-

tung der städtebaulichen Eigenart 

und Gestaltung des Altortes von 

Geldersheim.

Hierzu steht das beauftragte Stadt-

planungsbüro allen Bürgerinnen 

und Bürgern beratend zur Ver-

fügung.



GEMEINDE GELDERSHEIM  GESTALTUNGSSATZUNG MIT KOMMUNALEM FÖRDERPROGRAMM

22

§ 3 Städtebauliche Merkmale

(1) Dachlandschaft

Der einheitliche Gesamteindruck der Dachlandschaft ist zu erhalten. 

Bei baulichen Maßnahmen darf die Dachlandschaft in ihrer Einheitlichkeit 
und Geschlossenheit  in Bezug auf Dachformen, maßstäbliche Gliederung, 
�0�D�W�H�U�L�D�O�� �X�Q�G�� �)�D�U�E�L�J�N�H�L�W�� �J�H�U�D�G�H�� �L�P�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K���Q�L�F�K�W��
beeinträchtigt werden. 

�5�X�K�L�J�H���� �J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�� �'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q�� �R�K�Q�H�� �R�G�H�U�� �P�L�W�� �Z�H�Q�L�J�H�Q�� �(�L�Q�E�D�X�W�H�Q�� �X�Q�G��
Aufbauten ergeben eine gute Einbindung in die Dachlandschaft.

Satteldach

Mansarddach

Scheddach

Halbwalmdach

Mansardhalbwalmdach

Pultdach

Walmdach

Mansardwalmdach

Flachdach
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(2) Parzellenstruktur, Gebäudestruktur und Gebäudestellung

1. Die vorhandene Parzellenstruktur  in ihrer Auswirkung auf das Gebäude- 
und Straßenbild ist zu erhalten. Neue Bauten müssen die überlieferte Art 
der Gebäudestellung und Gebäudeform übernehmen.

2. Die vorhandene Stellung der Gebäude  zur Straße sowie die Stellung der 
Gebäude zueinander, gebildet aus Höfen und Gassen ist bei baulichen 
Maßnahmen aufzunehmen. Dies gilt auch für den Wechsel von giebel- 
und traufständigen Gebäuden.
Die für den Altort typischen Raumkanten  sind in Zone 1 zu erhalten. 
Neue Gebäude müssen diese Raumkante aufnehmen. Ortsbildprägende 
�*�H�E�l�X�G�H�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���%�D�X�À�X�F�K�W�H�Q���V�L�Q�G���E�H�L�]�X�E�H�K�D�O�W�H�Q���E�]�Z�����Z�L�H�G�H�U�D�X�I-
zunehmen. 
In den rückwärtigen engen Bereichen der Gassen in Zone 2 kann die 
Raumkante in Abstimmung mit der Gemeinde auch durch eine Einfrie-
dung oder Mauer ersetzt werden.

3. Die Dichte der Bebauung  orientiert sich grundsätzlich am Bestand. 
Zulässig ist der ersatzlose Abbruch von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen 
�L�P�� �U�•�F�N�Z�l�U�W�L�J�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K���� �Z�H�Q�Q�� �G�L�H�V�� �G�H�U�� �$�X�À�R�F�N�H�U�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �•�E�H�U�P�l�‰�L�J��
verdichteten Bebauung dient.
Die Höhe der Bebauung  orientiert sich an der umgebenden Bebauung. 
Straßenbegleitende Hauptgebäude, Seitengebäude und rückwärtige 
�1�H�E�H�Q�J�H�E�l�X�G�H���V�L�Q�G���L�Q���:�D�Q�G�����X�Q�G���'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q���G�L�‡�H�U�H�Q�]�L�H�U�W���D�X�I�H�L�Q�D�Q�G�H�U��
abzustimmen.

(3) Abstandsflächen

�9�R�Q�� �G�H�U�� �$�E�V�W�D�Q�G�V�À�l�F�K�H�Q�U�H�J�H�O�X�Q�J�� �Q�D�F�K�� �$�U�W���� ���� �%�D�\�%�2�� �N�D�Q�Q�� �D�E�J�H�Z�L�F�K�H�Q��
werden, wenn die Abweichung den Zielen dieser Satzung entspricht, es die 
ortstypische Bauweise erfordert und das Landratsamt Schweinfurt als Bau-
aufsichtsbehörde dies zugelassen hat.

Zweiseithof Dreiseithof

Raumkante

S
tr

aß
e
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§ 4 Gebäudemerkmale

(1) Dächer

1. In der Zone 1 sind die Hauptgebäude  mit einem Satteldach  mit mittigem 
First und mit mindestens 40 – 60° Neigung auszubilden. 
Historische Sonderdachformen  (Halbwalm-, Walm- oder Mansarddach 
etc.) sind zu erhalten. 
Anbauten  an das Hauptgebäude müssen sich an dessen Dachgestaltung 
anpassen. 

2. In der Zone 2 gelten die Vorgaben wie in Zone 1. Die Hauptgebäude 
können allerdings in Abstimmung mit der Gemeinde in Ausnahmen mit 
einem Satteldach mit 30 – 50° Neigung ausgestattet werden. 

3. Nebengebäude  sind mit einem Satteldach mit 30 – 50° Neigung auszu-
statten. 
Bis zu einer Breite von 7,00 m dürfen Nebengebäude auch mit einem 
geneigten Pultdach mit 30° Neigung ausgestattet sein.

4. Der Dachüberstand  darf am Ortgang maximal 0,25 m, an der Traufe 
maximal 0,40 m betragen. 

5. In der Zone 1 dürfen vorhandene Gebäude bei nachträglichem Dach-
ausbau einen Kniestock  von maximal 0,50 m Höhe erhalten. 
Bei Neubauten ist ebenfalls ein Kniestock von maximal 0,50 m erlaubt. 
In der Zone 2 darf der Kniestock maximal 0,75 m betragen.

6. Die Dächer von Haupt- und Nebengebäuden sind mit naturbelassenen 
und maximal matt engobierten Tondachziegel  im naturroten, ziegel-
roten bis rot-braunen Farbspektrum sowie Naturschiefereindeckungen zu 
decken.

7. Für kleinere Anbauten  sind nicht strukturierte Gläser und glänzende 
Bleche (Stehfalzdeckung aus verzinktem Blech, Kupfer oder Titanzink) 
zulässig.

8. Im �U�•�F�N�Z�l�U�W�L�J�H�Q���X�Q�G���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���Q�L�F�K�W���G�L�U�H�N�W���H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q��
Bereich  können für Nebengebäude und Garagen im Einvernehmen mit 
der Gemeinde und der Genehmigungsbehörde auch Pultdächer mit einer 
Neigung von maximal 12 – 15° oder Flachdächer zugelassen werden. 
�'�L�H���$�X�V�Q�D�K�P�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q���P�L�W���$�X�À�D�J�H�Q���]�X�U���*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J���Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q����
Flachdächer sind jedoch ohne Ausnahme zu begrünen.

Die Abgrenzung der Zonen ist im 

Lageplan auf Seite 55 ersichtlich.

Dachneigung

Mittiger First

Kniestock

Dachüberstand Traufe

Dachüberstand Ortgang
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9. Dachgauben  und andere Dachaufbauten  dürfen maximal ein Außenmaß 
von 1,50 m Breite aufweisen. 
Je Gebäude darf nur eine Gaubenart (Satteldach-, Schleppdach- oder 
Walmdachgauben) vorkommen. 
Bei Schleppdachgauben sind im Wege der Abweichung Doppelgauben 
zulässig, wenn eine deutliche senkrechte Teilung erfolgt. Die Breite einer 
Doppelgaube darf 3,00 m nicht überschreiten. Dreifach- oder Mehrfach-
gauben sind nicht zulässig. 
Die Summe der Dachaufbauten muss weniger als die Hälfte der Dach-
breite betragen. 
Vom Ortgang und First müssen die Gauben mindestens einen Abstand 
von 1,00 m haben. 
Gauben und sonstige Dachaufbauten sind in Material, Farbe und Gestalt 
�D�Q���G�L�H���X�P�J�H�E�H�Q�G�H���'�D�F�K�À�l�F�K�H���X�Q�G���G�D�V���*�H�E�l�X�G�H���D�Q�]�X�S�D�V�V�H�Q��

10. Eine Sonderform der Gauben stellen die Quer- oder Zwerchhäuser 
�G�D�U���� �G�L�H�� �H�L�Q�H�� �9�H�U�O�l�Q�J�H�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �:�D�Q�G�À�l�F�K�H�� �L�P�� �'�D�F�K�E�H�U�H�L�F�K�� �G�D�U�V�W�H�O�O�H�Q����
Sie dürfen pro Dachseite nur einmal (bei über 15 m breiten Gebäuden 
zweimal) verwendet werden.
Ihre Breite darf insgesamt maximal 1/3 der Gesamtbreite des Gebäudes 
betragen. 
Der First der Quer- oder Zwerchhäuser darf nicht über dem des Haupt-
daches liegen.

Satteldachgaube

Spitzgaube Trapezgaube

Flachdachgaube

Schleppgaube

Tonnengaube

Walmdachgaube

Fledermausgaube

Zwerchhaus

Dachgaube max. 1,50 m  

 Doppelgaube max. 3,00 m  



           1  GESTALTUNGSSATZUNG

27

Satteldachgauben

Zwerchhaus

Schleppgauben
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11. �'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q�I�H�Q�V�W�H�U sind zulässig, sollten aber möglichst nicht einsehbar 
�V�H�L�Q���� �'�L�H�� �*�H�V�D�P�W�À�l�F�K�H�� �G�H�U�� �'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q�I�H�Q�V�W�H�U�� �G�D�U�I�� �P�D�[�L�P�D�O�� �������� �G�H�U��
�J�H�V�D�P�W�H�Q�� �'�D�F�K�À�l�F�K�H�� �H�L�Q�Q�H�K�P�H�Q���� �9�R�P�� �2�U�W�J�D�Q�J�� �X�Q�G�� �)�L�U�V�W�� �P�•�V�V�H�Q�� �G�L�H��
�'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q�I�H�Q�V�W�H�U���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���H�L�Q�H�Q���$�E�V�W�D�Q�G���Y�R�Q�������������P���K�D�E�H�Q����
�,�Q�� �$�X�V�Q�D�K�P�H�I�l�O�O�H�Q�� �V�L�Q�G�� �D�X�F�K�� �J�U�|�‰�H�U�H�� �'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q�I�H�Q�V�W�H�U�� �D�O�V���%�l�Q�G�H�U��
�]�X�J�H�O�D�V�V�H�Q���� �Z�H�Q�Q�� �V�L�H�� �L�Q�� �'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �X�Q�G�� �*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�� �L�Q�� �G�L�H�� �'�D�F�K�À�l�F�K�H��
integriert sind.

12. Spenglerarbeiten  sind mit üblichen Kupfer- oder Titanzink-Blechen in 
handwerklicher Verarbeitung auszuführen. 
Glänzende Bleche müssen mit einem Anstrich versehen werden. Der 
Anstrich darf nur in einem grauen oder dunklen Farbton (vorzugsweise 
schwarz oder dunkelbraun) ausgeführt werden. 
Flächen in Blech sind nur an untergeordneten Bauteilen zulässig. Nicht 
�]�X�J�H�O�D�V�V�H�Q���V�L�Q�G���5�L�Q�Q�H�Q���X�Q�G���)�D�O�O�U�R�K�U�H���D�X�V���.�X�Q�V�W�V�W�R�‡�P�D�W�H�U�L�D�O��

13. Kamine  sollen das Dach im First oder in Firstnähe durchstoßen und im 
sichtbaren Bereich verputzt oder mit Blech verkleidet sein. 
Freistehende Kaminzüge oder solche, die ganz oder teilweise aus der 
�$�X�‰�H�Q�Z�D�Q�G�À�l�F�K�H�� �K�H�U�D�X�V�V�W�H�K�H�Q�� �V�L�Q�G�� �Q�X�U�� �L�P�� �Q�L�F�K�W�� �H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q���%�H�U�H�L�F�K��
zulässig. 
�1�D�F�K���0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W���L�V�W���G�H�U���R�E�H�U�H���$�E�V�F�K�O�X�V�V���G�H�V���.�D�P�L�Q�H�V���P�L�W���À�D�F�K�H�Q���.�D�P�L�Q-
köpfen in Naturstein, Beton oder Metall zu versehen.

Gemäß Art. 73a Abs. 6 BayBO 

�¿�Q�G�H�Q���6�D�W�]�X�Q�J�H�Q���Q�D�F�K���$�U�W����������

Abs. 1 Nr. 1 für typengenehmigte 

Gebäude keine Anwendung.

Es wird darauf hingewiesen, dass 

nach dem Kommunalen Förder-

programm allerdings nur Gebäude 

gefördert werden, wenn diese den 

Grundzügen der Gestaltungssat-

zung entsprechen.

Kamin in Firstnähe Kamin freistehend

�•�����������P
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Kamin im First bzw. in Firstnähe

�'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q�I�H�Q�V�W�H�U

Einsehbarer Kamin an Fassade
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(2) Technische Anlagen

1. Für Solar- und Photovoltaikanlagen in und auf Dächern  gilt:
 �’ Solar- und Photovoltaikanlagen sind vorrangig nicht einsehbar der 

jeweiligen Situation harmonisch anzupassen. 
In besonderen Ausnahmen können auch Anlagen zugelassen werden, 
die vom Straßenraum aus sichtbar sind, allerdings in mindestens 3,00 m 
�$�E�V�W�D�Q�G�� �]�X�U�� �5�D�X�P�N�D�Q�W�H�� �G�H�V�� �D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �5�D�X�P�V���� �$�Q��
solche Anlagen sind besonders hohe Anforderungen an Gestaltung 
und Material zu stellen.

 �’ Die Montage von Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und Röh-
renkollektoren ist zulässig, wenn sie das Gesamterscheinungsbild des 
Daches und der Umgebung nicht beeinträchtigen. Die Module sind in 
einem geschlossenen, zusammenhängenden und rechteckigen Feld 
anzuordnen. Abtreppungen und gezackte Ränder z.B. um Kamine, 
�'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q�I�H�Q�V�W�H�U���X�Q�G���H�Q�W�O�D�Q�J���Y�R�Q���'�D�F�K�J�U�D�W�H�Q���V�L�Q�G���Q�L�F�K�W���]�X�O�l�V�V�L�J����

 �’ Sie müssen eine matte, tiefdunkle oder rot / rotbraune monokristalline 
�2�E�H�U�À�l�F�K�H���K�D�E�H�Q���X�Q�G���R�K�Q�H���V�L�F�K�W�E�D�U�H���P�H�W�D�O�O�L�V�F�K���J�O�l�Q�]�H�Q�G�H���(�L�Q�I�D�V�V�X�Q�J��
sein. Sofern eine rahmenlose Ausführung nicht möglich ist, sind Ein-
baurahmen nicht glänzend und in der Farbe der Module auszuführen. 

 �’ Es sollte darauf geachtet werden, dass die Anlage so weit wie möglich 
�E�•�Q�G�L�J���X�Q�G���S�D�U�D�O�O�H�O���]�X�U���'�D�F�K�À�l�F�K�H���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W���Z�L�U�G����

 �’ �'�L�‡�H�U�H�Q�]�E�O�|�F�N�H���]�X�U���5�L�F�K�W�X�Q�J�V�l�Q�G�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���0�R�G�X�O�H�Q���E�]�Z�����$�X�I�V�W�l�Q�G�H-
rungen sind nicht mit dem Gesamterscheinungsbild eines historischen 
Ortskerns vereinbar und untersagt. Freistehende Anlagen sind unzu-
lässig.

 �’ �$�X�F�K�� �V�R�O�O�W�H�Q�� �G�L�H�� �(�O�H�P�H�Q�W�H�� �M�H�Z�H�L�O�V�� �D�O�O�V�H�L�W�L�J�� �Y�R�Q�� �'�D�F�K�À�l�F�K�H�Q��
umschlossen sein. Als allgemeiner Gestaltungsgrundsatz kann ange-
nommen werden: mindestens ca. 1,50 m Abstand von Traufe, First und 
Ortgang.

 �’ Bei schmaler, bandartiger Anordnung von Solaranlagen in Analogie 
zu einem durchgängigen Traufblech, ist zur Traufe sowie zu den Ort-
gängen kein Abstand erforderlich.

Bei der Verwendung von Solar-Dachziegeln gelten dieselben Vorgaben.

Alle Anlagen sind in entsprechenden Plänen und Detailzeichnungen darzu-
stellen.

Für Solar- und Photovoltaikanlagen auf Baudenkmälern und im Nahbe -
reich von Baudenkmälern sowie im Ensemble besteht eine Erlaubnis -
�S�À�L�F�K�W���Q�D�F�K���$�U�W���������%�D�\�'�6�F�K�*��

�9�H�U�Z�H�L�V���D�X�I���G�L�H���+�R�P�H�S�D�J�H���G�H�V���%�D�\�H�U�L�V�F�K�H�Q���/�D�Q�G�H�V�D�P�W�H�V���I�•�U���'�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H���%�/�I�'����

�K�W�W�S�V�������Z�Z�Z���E�O�I�G���E�D�\�H�U�Q���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�H�U�Y�L�F�H���N�O�L�P�D�V�F�K�X�W�]�B�G�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H���L�Q�G�H�[���K�W�P�O

„Nicht einsehbarer Bereich / 

straßenabgewandt in mindestens 

3,00 m Abstand zur Raumkante 

�G�H�V���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q��

Raums“:

�9�R�P���|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���Q�L�F�K�W���H�L�Q�V�H�K-

bare Bereiche sind Bereiche, die von 

�D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�l�X�P�H�Q��

aus Fußgängerperspektive nicht 

sichtbar sind.

Straßenabgewandte Dach-/Gebäude-

seiten in mindestens 3,00 m Abstand 

zur Raumkante des angrenzenden 

�|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�V���V�L�Q�G���'�D�F�K������

�*�H�E�l�X�G�H�À�l�F�K�H�����G�L�H���R�U�W�K�R�J�R�Q�D�O���]�X�P��

�D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P��

verlaufen und einen Abstand von 

mindestens 3,00 m zu der Grund-

stücksgrenze des angrenzenden 

�|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�V���D�X�I�Z�H�L�V�H�Q�����]���%����

�J�L�H�E�H�O�V�W�l�Q�G�L�J���]�X�P���|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P��

angeordnete Gebäude).

> 3 m

> 1,5 m
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Rote PV-Module auf einer denkmal-

geschützten Scheune

Anordnung der PV-Module und 

über den First stehende Antenne
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2. Sogenannte Stecker-Solar-Geräte , auch Balkonkraftwerke genannt, sind 
�D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���L�P���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���Q�L�F�K�W���H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���]�X�J�H-
lassen.

 
Die PV-Module sollten möglichst passgenau das Balkongeländer bzw. die 
Balkonbrüstung in Breite und Höhe verdecken. 
Je Objekt sind einheitliche PV-Module zu verwenden (möglichst vom glei-
chen Anbieter / Hersteller). Am jeweiligen Objekt sollten alle Balkone auf 
der jeweiligen Gebäudeseite mit PV-Modulen ausgestattet werden und 
der Neigungswinkel dem des Balkongeländers / -brüstung (in der Regel 
90°) entsprechen. 
Zulassungen an historischen Gebäuden sollen grundsätzlich zurückhal-
tend platziert werden.

3. An Fassaden  sind Solarelemente  nur �L�Q���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���6�W�U�D�‰�H�Q�U�D�X�P��
nicht einsehbaren Bereichen zugelassen, sofern hierdurch schützens-
werte Wandkonstruktionen nicht beeinträchtigt werden. 

Die Anlagen sind integriert oder parallel zur Hauswand in einem Abstand 
von maximal 15 cm zur Außenkante der Wand einzubauen. 
Die Module sind in geschlossenen, recht-eckigen, nicht unterbrochenen 
Feldern in einheitlicher Anordnung (entweder stehen oder liegend) auf 
nicht glänzenden Konstruktionen bzw. fassadenintegriert einzubauen.
Je Fassadenseite sind maximal 2 Felder zulässig. Die Felder sind in die 
Ordnung der Fassade zu integrieren. 
�'�L�H���0�R�G�X�O�H���P�•�V�V�H�Q���H�L�Q�H���P�D�W�W�H�����P�R�Q�R�N�U�L�V�W�D�O�O�L�Q�H���2�E�H�U�À�l�F�K�H���K�D�E�H�Q���X�Q�G���L�Q��
der Farbgebung der Fassadenfarbe entsprechen oder tiefdunkel gestaltet 
sein.

4. Sonstige technische Dachaufbauten  wie Medienempfangselemente für 
Rundfunk, Fernsehen und Funkbetrieb sind farblich auf die angrenzenden 
Bauteile abzustimmen, dürfen den First nicht überragen und sollen nach 
�0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���D�X�V���Q�L�F�K�W���H�L�Q�V�H�K�E�D�U���V�H�L�Q��

5. Aufzugsschächte ���P�•�V�V�H�Q���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���G�H�U���'�D�F�K�¿�U�V�W�K�|�K�H���H�Q�G�H�Q��

6. Klimageräte  zur Erzeugung bzw. Aufrechterhaltung der gewünschten 
Raumluftqualität (Temperatur, Feuchtigkeit) sind vorzugsweise ohne 
Außeneinheit in den Innenräumen der jeweiligen Gebäude anzubringen 
�R�G�H�U���L�P���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���Q�L�F�K�W���H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U��
jeweiligen privaten Grundstücke aufzustellen und soweit möglich in die 
Gebäude / Fassaden zu integrieren.

�.�O�L�P�D�J�H�U�l�W�H�� �V�L�Q�G�� �L�P�� �Y�R�P�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �5�D�X�P�� �Q�L�F�K�W�� �H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K��
sowie an straßenabgewandten Gebäudeseiten in mindestens 3,00 m 
�$�E�V�W�D�Q�G���]�X�U���5�D�X�P�N�D�Q�W�H���G�H�V���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E��
der jeweiligen privaten Grundstücke aufzustellen. 
�.�O�L�P�D�J�H�U�l�W�H�� �L�P�� �Y�R�P�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �5�D�X�P�� �H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�� �V�L�Q�G�� �D�X�V-
schließlich mit Holzlatten oder matt lackierten Metalllamellen / Lochblech 
in der Farbe des dahinter liegenden Bauteils zu verkleiden. 
In Vorgärten haben sich Klimageräte in die Gartengestaltung einzufügen.
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7. Wärmepumpen  erzeugen Wärme aus Umweltenergie (thermische 
Energie, die in der Luft, dem Erdreich, dem Wasser gespeichert ist). Sie 
dienen der Versorgung des eigenen Energiebedarfs auf dem jeweiligen 
Grundstück.

�:�l�U�P�H�S�X�P�S�H�Q�D�Q�O�D�J�H�Q���V�L�Q�G���Y�R�U�]�X�J�V�Z�H�L�V�H���L�Q���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���Q�L�F�K�W��
einsehbaren Bereich innerhalb der jeweiligen privaten Grundstücke auf-
zustellen und soweit möglich in die Gebäude / Fassaden zu integrieren.

�:�l�U�P�H�S�X�P�S�H�Q���L�P���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q���%�H�U�H�L�F�K�����G�L�H���V�L�F�K��
nicht in ein Gebäude integrieren lassen, sind ausschließlich im Erdge-
schoss zulässig, wenn sie mittels Holzlatten oder matt lackierten Metallla-
mellen / Lochblech in der Farbe des dahinter liegenden Bauteils verkleidet 
werden.

In Vorgärten haben sich Wärmepumpen in die Gartengestaltung einzu-
fügen.

8. Wallboxen  sind vorzugsweise in Garagen / Nebengebäuden zu integ-
�U�L�H�U�H�Q�� �R�G�H�U�� �L�P�� �Y�R�P�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �5�D�X�P�� �Q�L�F�K�W�� �H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�� �L�Q�Q�H�U-
halb der jeweiligen privaten Grundstücke anzubringen und soweit möglich 
in die Gebäudefassaden zu integrieren.

�:�D�O�O�E�R�[�H�Q�� �V�L�Q�G�� �L�P�� �Y�R�P�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �5�D�X�P�� �Q�L�F�K�W�� �H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K��
sowie an straßenabgewandten Gebäudeseiten in mindestens 3,00 m 
�$�E�V�W�D�Q�G���]�X�U���5�D�X�P�N�D�Q�W�H���G�H�V���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E��
der jeweiligen privaten Grundstücke zulässig.

�:�D�O�O�E�R�[�H�Q���L�P���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���V�L�Q�G���L�Q�N�O�����L�K�U�H�U��
�.�D�E�H�O�� �L�Q�� �*�H�E�l�X�G�H�|�‡�Q�X�Q�J�H�Q�� ���� �1�L�V�F�K�H�Q�� �]�X�� �L�Q�W�H�J�U�L�H�U�H�Q�� �X�Q�G�� �P�L�W�W�H�O�V�� �H�L�Q�H�U��
matt lackierten Klappe in der Farbe des dahinter liegenden Bauteils abzu-
decken. 
�:�D�O�O�E�R�[�H�Q���L�P���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q���%�H�U�H�L�F�K�����G�L�H���V�L�F�K���Q�L�F�K�W��
in ein Gebäude integrieren lassen, sind ausnahmsweise zulässig, wenn 
sie inkl. ihrer Kabel durch matt lackierte Boxen in der Farbe des dahinter 
liegenden Bauteils eingehaust werden.

9. Windkraftanlagen  sind aufgrund ihrer notwendigen Dimensionierung 
und der damit verbundenen Beeinträchtigung des Ortsbildes im Geltungs-
bereich der Gestaltungssatzung nicht zulässig.  

Hinweis:

Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 BayBO 

stellt klar, dass von Wärmepumpen 

und zugehörigen Einhausungen 

mit einer Höhe bis zu 2 m über der 

�*�H�O�l�Q�G�H�R�E�H�U�À�l�F�K�H���N�H�L�Q�H���J�H�E�l�X�G�H-

gleiche Wirkung ausgehen. Sie 

müssen somit im Regelfall keine 

bauordnungsrechtlichen Abstands-

�À�l�F�K�H�Q���H�L�Q�K�D�O�W�H�Q��

Unberührt bleibt die materiell-bau-

planungsrechtliche Anforderung, 

wonach Wärmepumpen das Gebot 

der Rücksichtnahme beachten 

müssen. Im Fall nachträglichen 

Einbaus einer Wärmepumpe ist 

davon auszugehen, dass die han-

delsüblichen Wärmepumpen dieser 

Anforderung entsprechen. Wärme-

pumpen sind als Anlagen der 

technischen Gebäudeausrüstung 

verfahrensfrei, Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 

Buchst. b) BayBO.

�'�L�H���L�Q���G�H�U���7�$���/�l�U�P���G�H�¿�Q�L�H�U�W�H�Q��

Schallgrenzen sind zu beachten.
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(3) Fassade

1. Die Gesamtfassade des Hauses muss eine einheitliche Gesamtgestal -
tung  aufweisen, die Geschosse müssen zueinander Bezug nehmen. 

2. Historische Natursteinsockel dürfen nicht verputzt oder verkleidet 
werden. Als Material der anderen Sockelverkleidung  ist schlagwas-
serfester Putz oder heller, ortsüblicher Naturstein, d.h. Sandstein oder 
Muschelkalk (jeweils gehauen, geboßt oder schariert) zu verwenden.  
�3�R�O�L�H�U�W�H���2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q sind nicht zulässig.

3. Veränderungen und Freilegungen von Fachwerk  dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn dies historisch begründet ist und sich dadurch kein Nachteil 
für das gesamte Erscheinungsbild der Fassade ergibt.

4. Bei einer Nutzung des Erdgeschosses als Geschäft  müssen die  
tragenden Konstruktionselemente sichtbar bleiben (Mindestbreite 0,30 m). 
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(4) Farbe und Material

1. Massive Außenwände  sind zu verputzen. 
Gemusterte, strukturierte, dekorative sowie modische Putzarten und Ver-
kleidungen mit ortsuntypischen Natursteinplatten, keramischen Platten, 
Aluminium, Faserzementplatten sowie Wetterschutzverkleidungen aus 
künstlichen Materialien oder anderen hochglänzenden Materialien sind 
nicht zulässig. 
�)�•�U�� �G�L�H�� �3�X�W�]�V�L�F�K�W�À�l�F�K�H�Q�� �L�V�W�� �L�Q�� �G�H�U�� �5�H�J�H�O�� �.�D�O�N���� �R�G�H�U�� �6�L�O�L�N�D�W�S�X�W�]���]�X�� �Y�H�U-
�Z�H�Q�G�H�Q�����'�L�H���3�X�W�]�R�E�H�U�À�l�F�K�H�Q���V�L�Q�G���H�Q�W�Z�H�G�H�U���J�O�D�W�W���D�X�I�]�X�W�U�D�J�H�Q���R�G�H�U���I�H�L�Q-
körnig zu verreiben. 

2. Holzverbretterungen  zum Schutz der Fassade sind nur an Wirtschafts- 
und Nebengebäuden zulässig.

3. �3�X�W�]�R�E�H�U�À�l�F�K�H�Q sind mit hell abgetönter Kalk-, Mineral- oder Silikatfarbe 
in gelblich, bräunlich, rötlich, grünlich oder grau abgetönten Erd- bzw. 
Sandfarbtönen zu streichen. 
Nicht zugelassen sind grelle Farben oder schneeweiß. 
Die Farbgebung �� �Y�R�Q�� �:�D�Q�G�À�l�F�K�H���� �)�H�Q�V�W�H�U�J�H�Z�l�Q�G�H�� �X�Q�G�� �6�R�F�N�H�O�� �P�X�V�V��
harmonisch aufeinander abgestimmt sein. Dekorative Holzteile können 
ausnahmsweise auch andersfarbig gefasst werden. 

4. Andere sichtbare Holzteile  sollten naturbelassen ausgeführt und dabei 
bereits vorhandenen Altholzteilen angeglichen werden. 
Holzverschalungen bei Nebengebäuden bzw. Anbauten können auch in 
einem Grauton gestrichen werden. Im Zweifelsfall gilt das Gebot der Ein-
fügung.

5. Es sind glattgeputzte 10-15 cm breite Fensterumrahmungen  zu ver-
wenden. Sie sind durch einen hellen Anstrich bzw. dunkleren Farbton vom 
Fassadenfarbton abzusetzen. 
Wo Natursteingewände vorhanden sind, müssen diese erhalten bzw. 
erneuert werden. 
An den straßenabgewandten Gebäudeseiten, die sich zu geschlossenen 
Hofbereichen orientieren, kann auf die Ausbildung von Gewänden und 
Faschen verzichtet werden.

Fensterumrahmung

Farbpalette

Quelle: Landratsamt Schweinfurt 

(Hrsg.). Gutes Bauen im Landkreis 

Schweinfurt: Altes Schätzen und 

�1�H�X�H�V���V�F�K�D�ú�H�Q�����9�H�U�I�D�V�V�H�U�����,�3�8��

�*�P�E�+�����(�U�I�X�U�W�����������$�X�À�D�J�H������������

Steinfarben Fassadenfarben Schmuckfarben
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6. Die Farbgestaltung von Gebäuden  innerhalb des Geltungsbereiches 
der Gestaltungssatzung ist mit dem Sanierungsbeauftragten und mit der 
Gemeinde abzustimmen. Vor der Genehmigung können Farb- und Putz-
proben verlangt werden. Im Falle eines Einzeldenkmales ist eine Abstim-
�P�X�Q�J���P�L�W���G�H�P���%�D�\�H�U�L�V�F�K�H�Q���/�D�Q�G�H�V�D�P�W���I�•�U���'�H�Q�N�P�D�O�S�À�H�J�H���Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J��

7. Bei energetischen Sanierungen  ist die historische Bausubstanz und das 
gestalterische Erscheinungsbild zu berücksichtigen. Sie sind in jedem 
Einzelfall auf das jeweilige Gebäude hin zu konzipieren. 
Oberster Grundsatz ist eine hohe energetische Relevanz bei gleich -
zeitig historischer Verträglichkeit  sowie Schutz der Gestaltung prä-
gende Elemente. 
Zugelassen sind energetische Ertüchtigungen im Bestand, die das 
Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen. Die Anforderungen sind umso 
höher, je historisch wertvoller das Gebäude ist. Eine Abstimmung mit der 
Gemeinde ist notwendig.

Im Allgemeinen sind Innenwanddämmungen  aus Schilf, Holzfaser-
platten oder mineralisch gebundene Dämmplatten zu bevorzugen. Bei 
Außendämmungen  sind nur mineralische Wärmedämmputze mit einem 
gescheibten Kalkdeckputz zulässig.

Für Bauwerke, die nach 1945 errichtet wurden, können grundsätzlich 
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) verwendet werden. 
Bei Gebäuden vor 1945  muss bereits im Vorfeld eine Abstimmung mit der 
Gemeinde Geldersheim erfolgen. Die mögliche Dämmstärke des WDVS 
ist immer im Einzelfall mit der Gemeinde abzusprechen. 
�'�L�H�� �2�E�H�U�À�l�F�K�H�� �G�H�V�� �:�'�9�6�� �L�V�W�� �D�O�V�� �I�H�L�Q�� �J�H�V�F�K�H�L�E�W�H�U�� �2�E�H�U�S�X�W�]�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�P��
mineralischen Anstrich oder mit eingefärbtem mineralischem Oberputz, 
jeweils bis 1,0 mm Korngröße, herzustellen. 
Der Flächenversatz zwischen WDVS und Sockel ist bis zu 15 cm zulässig. 
Die Wärmedämmung kann auch unter einer Holzkonstruktion erfolgen.
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(5) Wandöffnungen

1. Zulässig sind Fenster, Fenstertüren und Türen in deutlich stehenden und 
rechteckigen Formaten ���P�L�W���V�F�K�O�D�Q�N�H�Q���)�H�Q�V�W�H�U�S�U�R�¿�O�H�Q��

2. Alle �)�H�Q�V�W�H�U�|�‡�Q�X�Q�J�H�Q einer Fassade sind überwiegend gleich groß und 
�D�E���H�L�Q�H�U���O�L�F�K�W�H�Q���%�U�H�L�W�H���Y�R�Q�������������P���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���]�Z�H�L�À�•�J�H�O�L�J���R�G�H�U���P�L�Q�G�H�V-
�W�H�Q�V���V�H�Q�N�U�H�F�K�W���J�H�W�H�L�O�W�����J�O�D�V�W�H�L�O�H�Q�G�����R�G�H�U���P�H�K�U�À�•�J�H�O�L�J���D�X�V�]�X�I�•�K�U�H�Q����

3. An den �V�W�U�D�‰�H�Q�D�E�J�H�Z�D�Q�G�W�H�Q���X�Q�G���Q�L�F�K�W���H�L�Q�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���*�H�E�l�X�G�H�V�H�L�W�H�Q�� 
die sich zu geschlossenen Hofbereichen orientieren, sind darüber hinaus 
�J�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�H���� �]�X�V�D�P�P�H�Q�K�l�Q�J�H�Q�G�H�� �)�H�Q�V�W�H�U�À�l�F�K�H�Q�� �R�G�H�U�� �Q�L�F�K�W�� �X�Q�W�H�U�W�H�L�O�W�H��
Fenster erlaubt.

4. Zulässig sind Fenster aus Vollholz , weiße bis graue �.�X�Q�V�W�V�W�R�‡�I�H�Q�V�W�H�U, 
Holz-/Alu-Verbundfenster  sowie matt lackierte Stahlfenster  in hand-
�Z�H�U�N�O�L�F�K�H�U�����¿�O�L�J�U�D�Q�H�U���$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J��

5. Schaufenster  sind nur zulässig im Erdgeschoss. Diese dürfen in ste-
henden Formaten eine maximale Breite von 2,00 m aufweisen.

6. Zulässig sind Eingangstüren  mit einer lichten Breite bis 1,30 m sowie 
�]�Z�H�L�À�•�J�H�O�L�J�H���7�•�U�H�Q���E�L�V���]�X���H�L�Q�H�U���%�U�H�L�W�H���Y�R�Q�������������P�����Y�R�U�]�X�J�V�Z�H�L�V�H���D�X�V���9�R�O�O-
holz, alternativ aus Holz-/Alu oder matt lackiertem Stahl. 
Teilverglasungen sind zulässig.

7. An den straßenabgewandten Gebäudeseiten , die sich zu geschlos-
senen Hofbereichen orientieren, sind darüber hinaus abweichende 
�7�•�U�E�U�H�L�W�H�Q�� �V�R�Z�L�H�� �D�E�Z�H�L�F�K�H�Q�G�H�� �0�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q�� �P�L�W�� �P�D�W�W�H�U�� �2�E�H�U�À�l�F�K�H�� �X�Q�G��
dezenter Farbgebung zulässig.

8. Zulässig sind Eingangsstufen  als massive Blockstufen aus Muschelkalk, 
Sandstein oder Beton zur Erschließung des Erdgeschosses.

Fensterformat

�)�H�Q�V�W�H�U�W�H�L�O�X�Q�J�����Z�H�Q�Q���D���•�����P

Eingangstüre  
�H�L�Q�À�•�J�H�O�L�J�����D���”�����������P

�]�Z�H�L�À�•�J�H�O�L�J�����E��� �����������������������P

griechisches Kreuz senkrechte Teilung

lateinisches Kreuz Antonius Kreuz
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9. Zulässig sind Garagentore  in einer Breite bis 3,50 m, vorzugsweise in 
Vollholz, alternativ aus matt lackiertem Stahl. 
Teilverglasungen sind zulässig. 
Zugelassen sind �Y�H�U�W�L�N�D�O���X�Q�G���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O���|�‡�Q�H�Q�G�H���7�R�U�H, die als Flügel-
tore und als Schiebetore oder auch in Form von Sektional- oder Falttoren 
ausgebildet sind.
Bei Mehrfachgaragen muss ein Zwischenpfeiler von mindestens 0,24 m 
vorhanden sein.
Die farbliche Gestaltung der Tore ist auf das Einzelgebäude und auf die 
umgebende Bebauung abzustimmen. Reinweiße Anstriche und Kunst-
�V�W�R�‡�N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�H�Q���M�H�J�O�L�F�K�H�U���$�U�W���V�L�Q�G���Q�L�F�K�W���]�X�O�l�V�V�L�J��
Tore von Scheunen oder landwirtschaftlichen Gerätehallen dürfen auch 
größer sein.

10. Für alle Verglasungen  bei Fenstern, Schaufenstern und Eingangstüren 
ist nur klares Flachglas zugelassen, für Eingangstüren und nicht vom Stra-
ßenraum einsehbaren untergeordneten Fenstern zudem satiniertes Glas.

11. Schutzmaßnahmen für die Fenster und Fenstertüren  sind bevorzugt 
als Klappläden  in massiver Holzbauweise in mattem Ton oder aus matt-
lackiertem Stahl auszuführen. 
�5�R�O�O�O�l�G�H�Q�� �X�Q�G�� �$�X�‰�H�Q�M�D�O�R�X�V�H�W�W�H�Q sind nur ausnahmsweise und dann 
zulässig, wenn sie in den Sturz eingearbeitet sind und im Falle von Natur-
steingewänden das Erscheinungsbild der Gewände nicht beeinträchtigen. 
Vorhandene historische Fensterläden dürfen nicht beseitigt oder gegen 
Rollläden ausgetauscht werden. 
Für Schaufenster ���V�L�Q�G���]�X�G�H�P���R�‡�H�Q�H���)�D�O�O�D�U�P�������*�H�O�H�Q�N�D�U�P�����R�G�H�U���.�D�V�V�H�W-
�W�H�Q�P�D�U�N�L�V�H�Q�� �P�L�W�� �H�L�Q�I�D�U�E�L�J�H�P�� �0�D�U�N�L�V�H�Q�V�W�R�‡�� �]�X�O�l�V�V�L�J���� �'�H�U�� �)�D�U�E�W�R�Q�� �L�V�W�� �E�H�L��
der Abnahme der Fassadenfarbe durch die Gemeinde festzulegen.

Rollladen

Garagentor
�D���”�����������P�����E���•�����������P

Quelle: www.pfullendorfer.de
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(6) Balkone und Anbauten

1. �%�D�O�N�R�Q�H���� �/�R�J�J�L�H�Q�� �X�Q�G�� �(�U�N�H�U sind zum Straßenraum nicht oder nur in 
begründeten Ausnahmefällen erlaubt. An den straßenabgewandten Seiten 
�V�L�Q�G�� �%�D�O�N�R�Q�H�� �R���l���� �D�O�V�� �R�‡�H�Q�H�� �6�W�l�Q�G�H�U�N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�� �D�X�V�� �P�D�W�W�� �O�D�F�N�L�H�U�W�H�P��
Stahl oder Vollholz mit Ausnahme im Dachgeschoss zulässig. Die jewei-
ligen Konstruktionen sind auf das statisch erforderliche Tragsystem und 
die statisch erforderlichen Querschnitte zu minimieren.

2. Zugelassen sind untergeordnete Wandeinschnitte  z.B. für überdachte 
Eingänge, geschlossene Loggien, die auf die Gesamtfassade abgestimmt 
�V�L�Q�G���� �,�Q�� �E�H�J�U�•�Q�G�H�W�H�Q�� �)�l�O�O�H�Q�� �V�L�Q�G�� �D�E�Z�H�L�F�K�H�Q�G�� �R�‡�H�Q�H�� �/�R�J�J�L�H�Q�� �L�Q�� �H�L�Q�V�H�K-
baren Bereichen zugelassen, sofern sie sich in die Fassade und Umge-
bung einfügen. Eine Abstimmung mit der Gemeinde Geldersheim ist not-
wendig. 
Nicht zugelassen sind Loggien im Dach.

3. Zulässig sind ebenerdige Terrassen  auf Erdgeschossniveau oder Ter-
rassen auf straßenabgewandten Anbauten auf Niveau des 1. Oberge-
schosses des angrenzenden Hauptgebäudes.

4. An den straßenabgewandten Gebäudeseiten, die sich zu geschlossenen 
Hofbereichen organisieren, sind darüber hinaus Wintergärten ���L�Q���¿�O�L�J�U�D�Q�H�U��
�.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�� �P�L�W�� �G�X�Q�N�O�H�U���� �P�D�W�W�H�U�� �2�E�H�U�À�l�F�K�H�� �D�X�I�� �G�H�U�� �(�U�G�J�H�V�F�K�R�V�V�H�E�H�Q��
zulässig.

5. Zulässig sind Vordächer aus Glas ���P�L�W���¿�O�L�J�U�D�Q�H�U���0�H�W�D�O�O�N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q���•�E�H�U��
den Eingangstüren, Ladeneingängen und Schaufenstern im Erdgeschoss. 
Sie bedürfen in jedem Fall der Zustimmung durch die Gemeinde. 
Unzulässig sind Kragplatten und massive Ausführungen. 

6. Absturzsicherungen  (Brüstungen) sind aus 

 �’ Senkrecht stehenden Vollholzlatten,
 �’ Senkrecht stehenden handwerklich bearbeiteten, jedoch nicht 

gedrehten Metallstäben

jeweils mit Zwischenräumen herzustellen.

Bei nichtebenerdigen Terrassen ist zudem eine massive Brüstungsmauer 
�P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �l�X�‰�H�U�H�Q�� �2�E�H�U�À�l�F�K�H�� �D�Q�D�O�R�J�� �]�X�� �G�H�U�� �G�D�U�X�Q�W�H�U�� �O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �)�D�V�V�D-
�G�H�Q�À�l�F�K�H���]�X�O�l�V�V�L�J��
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§ 5 Werbeanlagen

1. Werbeanlagen müssen sich der Architekturgestaltung und Fassadenglie-
derung unterordnen und zurückhaltend in Größe und Farbe  einge-
setzt werden. 
Dies gilt auch für serienmäßig hergestellt Firmenwerbung einschließ-
lich registrierter Firmenzeichen. Sie bedürfen der Zustimmung durch die 
Gemeinde.

2. Werbeanlagen sind nur im Erdgeschoss und in der Brüstungszone  
des 1. Obergeschosses (ausgenommen Ausleger) an der Stätte der Leis-
tung zulässig.

3. Zulässig sind Werbeanlagen in Form von
 �’ �¿�O�L�J�U�D�Q�H�Q���� �N�•�Q�V�W�O�H�U�L�V�F�K�� �J�H�V�W�D�O�W�H�W�H�Q�� �X�Q�G�� �K�D�Q�G�Z�H�U�N�O�L�F�K�� �J�H�I�H�U�W�L�J�W�H�Q���$�X�V-

legern aus Metall
 �’ direkt auf der Fassade aufgemalte Beschriftungen
 �’ vor die Fassade gesetzte Einzelbuchstaben
 �’ Beklebungen und Bemalungen der Schaufenster
 �’ Tafeln auf Fassaden aus Acrylglas
 �’ Tafeln aus Metall ausschließlich auf Fassaden aus Sichtmauerwerk

4. Je Betrieb sind maximal ein Ausleger und eine weitere Werbeanlage je 
Gebäudeseite zulässig.

5. Zulässig sind Werbeanlagen, die sich maximal auf ein Gebäude erstre-
cken. 
Schriften, Einzelbuchstaben, Zeichnungen und Symbole sind mit einer 
maximalen Höhe von 50 cm zulässig. 
Zulässig sind zudem Schilder an Auslegern von maximal 0,60 m² sowie 
Beklebungen und Bemalungen von Schaufenstern bis zu einem Flächen-
anteil von maximal 20%. 
Die Tafeln auf Sichtmauerwerk sind mit einer maximalen Höhe von 55 cm, 
einer maximalen Stärke von 2 cm und einer Länge von ¼ der Gebäude-
breite, jedoch maximal 2,50 m zulässig.
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6. Zulässig ist das Anstrahlen von Werbeanlagen ���G�X�U�F�K���¿�O�L�J�U�D�Q�H���$�X�V�O�H�J�H�U-
leuchten in dunkler Farbgebung oder das Hinterleuchten mittels insekten-
freundliche LED-Modulen. 
Das Anstrahlen und Hinterleuchten von Werbeanlagen ist nur im warm-
weißen Farbspektrum zulässig. Die Beleuchtung sollte möglichst ab 22 
Uhr gedimmt werden. 
Grelle Farben oder Signalfarben sowie selbstleuchtende, blinkende, rotie-
rende oder mit wechselnden Neon-Beleuchtungen ausgestattete Werbe-
anlagen sind unzulässig.

7. Das Plakatieren �� �D�Q�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�� �H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q�� �:�D�Q�G�À�l�F�K�H�Q�� �Y�R�Q�� �+�l�X�V�H�U�Q��
und sonstigen Bauteilen innerhalb des Geltungsbereiches dieser Gestal-
tungssatzung bedarf bezüglich Dauer, Ort und Art der Zustimmung durch 
die Gemeinde. 
Schaufenster (insbesondere von Geschäften) dürfen nur bis 10 % und nur 
für Sonderangebote oder Werbeveranstaltungen plakatiert werden. Das 
Aufstellen von beweglichen Plakatständern ist zeitlich für die Dauer der 
�g�‡�Q�X�Q�J�V�]�H�L�W���G�H�V���M�H�Z�H�L�O�L�J�H�Q���*�H�V�F�K�l�I�W�H�V���E�H�J�U�H�Q�]�W���]�X�O�l�V�V�L�J�����V�R�I�H�U�Q���G�D�G�X�U�F�K��
der Straßen- und vor allem der Gehwegraum nicht beeinträchtigt wird. 

8. Das Anbringen von Schaukästen und Automaten  bedarf der Zustim-
mung der Gemeinde. Sie dürfen nicht an exponierter Stelle im Ortsbild 
�V�R�Z�L�H�� �D�X�I�� �R�G�H�U�� �•�E�H�U�� �G�H�P�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �6�W�U�D�‰�H�Q�U�D�X�P�� �D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W�� �Z�H�U�G�H�Q��
und müssen sich in Größe und Gestaltung in das vorhandene Ortsbild 
einfügen.
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§ 6 Einfriedungen

1. Zulässig sind Mauern  ab einer Höhe von 1,70 m bis maximal 2,00 m (Bay-
�H�U�L�V�F�K�H���%�D�X�R�U�G�Q�X�Q�J�����]�X���G�H�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�l�X�P�H�Q����
Für Mauern ist die Verwendung von Natursteinsichtmauerwerk aus 
Muschelkalk oder verputztes Mauerwerk (siehe hierzu auch § 4 Abs. 4 
Farbe und Material) zulässig. 

2. Zäune���]�X���G�H�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�l�X�P�H�Q���V�L�Q�G���P�L�W���H�L�Q�H�U���0�L�Q�G�H�V�W�K�|�K�H���Y�R�Q�������������P 
bis maximal 2,00 m in transparenter Form mit Zwischenräumen in Holz 
oder matt lackierten Stahlstäben auszubilden. Holzzäune dürfen aus-
schließlich in senkrechter Lattung aufgestellt werden, Eisenzäune auch 
mit schlichten, horizontalen Stäben. 
Nicht zulässig sind sogenannte „Jägerzäune“ und Maschendrahtzäune. 
Eine Einfriedung mit Hecken aus standorttypischen Gewächsen ist 
zulässig.

3. Türen und Tore in Einfriedungen  sind in massiver Holzkonstruktion, als 
versteckte Stahlrahmenkonstruktion mit Holzverkleidung oder als Stahl-
konstruktion mit Verblechung auszuführen. Sie können auch der Gestal-
tung der Einfriedung (Zaun) entsprechend hergestellt werden. 
Historische Toranlagen sind, wenn möglich, zu erhalten.

4. Die Natursteinpfosten  bzw. die Naturstein-Umrahmungen von Toren und 
Eingängen sind in ihrer Art, Form und Größe zu erhalten bzw. zu erneuern.

Gefördert werden nur Zäune zum 

�|�ú�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P��

Jägerzaun Maschendrahtzaun
senkrecht  

gelatteter ZaunMauer

§ 7 Nebenanlagen und Sonstiges

1. Zugelassen sind �*�D�U�W�H�Q�K�l�X�V�F�K�H�Q���� �•�E�H�U�G�D�F�K�W�H�� �)�U�H�L�V�L�W�]�H und ähnlich 
untergeordnete Nebenanlagen  in Holz- oder Stahlkonstruktionen. Die 
Größe ist von der Umgebung abhängig. Form und Material ist sinngemäß 
wie unter Artikel 4 (Gebäudemerkmale) zu behandeln.

2. Mülltonnen und Containe r sind im privaten Bereich z.B. in Wandnischen, 
Einhausungen, Heckennischen oder hinter Rankgerüsten unterzubringen 
�X�Q�G���G�•�U�I�H�Q���Y�R�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���%�H�U�H�L�F�K�H�Q���Q�L�F�K�W���H�L�Q�V�H�K�E�D�U���V�H�L�Q��

Gemäß Art. 73a Abs. 6 BayBO 

�¿�Q�G�H�Q���6�D�W�]�X�Q�J�H�Q���Q�D�F�K���$�U�W����������

Abs. 1 Nr. 1 für typengenehmigte 

Gebäude keine Anwendung.

Es wird darauf hingewiesen, dass 

nach dem Kommunalen Förder-

programm allerdings nur Gebäude 

gefördert werden, wenn diese den 

Grundzügen der Gestaltungssat-

zung entsprechen.
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§ 8 Bodenversiegelung, nicht begrünte Steingärten  
sowie ähnlich eintönige Flächennutzungen

Zur�� �9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �%�R�G�H�Q�Y�H�U�V�L�H�J�H�O�X�Q�J���� �Q�L�F�K�W�� �E�H�J�U�•�Q�W�H�Q�� �6�W�H�L�Q�J�l�U�W�H�Q 
sowie ähnlich eintönigen Flächennutzungen mit hoher thermischer oder hyd-
rologischer Last oder erheblich unterdurchschnittlichem ökologischem oder 
wohnklimatischem Wert, werden folgende Flächen verboten :

a) �9�H�U�V�L�H�J�H�O�W�H�����P�R�Q�R�W�R�Q�H���)�O�l�F�K�H�Q���R�K�Q�H���%�H�J�U�•�Q�X�Q�J���X�Q�G���R�K�Q�H�� 
Versickerungsmöglichkeit
 �’ �$�V�S�K�D�O�W�À�l�F�K�H�Q
 �’ �%�H�W�R�Q�À�l�F�K�H�Q�����2�U�W�E�H�W�R�Q
 �’ �*�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�H���3�À�D�V�W�H�U�X�Q�J�H�Q���R�K�Q�H���)�X�J�H�Q�����P�L�W���0�|�U�W�H�O�I�X�J�H�Q���R�G�H�U���P�L�W��

geschlossenen Fugen
 �’ Fläche mit Fliesen, Plattenbeläge und ähnliche Befestigungen
 �’ �:�D�V�V�H�U�X�Q�G�X�U�F�K�O�l�V�V�L�J�H�U���%�H�O�l�J�H�����Z�L�H���.�X�Q�V�W�V�W�R�‡�E�H�O�l�J�H���X�Q�G���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q
 �’ Schotterungen und geschotterte Steingärten 

b) Dunkle und wärmespeichernde Materialien
 �’ �'�X�Q�N�O�H���3�À�D�V�W�H�U�V�W�H�L�Q�H���X�Q�G���)�O�L�H�V�H�Q��
 �’ �0�H�W�D�O�O�L�V�F�K�H���2�E�H�U�À�l�F�K�H�Q��
 �’ Schottergärten 
 �’ Schwarzdecken 
 �’ Gefärbter Kies

Eine hohe hydrologische und 

thermische Last entsteht, wenn 

eine Fläche große Mengen an 

Wasser nicht aufnehmen kann 

und es zu Überschwemmungen, 

Erosion oder Wasserableitung ohne 

Versickerung kommt. Die Fläche 

trägt erheblich zur Erwärmung ihrer 

Umgebung bei und verstärken 

�G�H�Q���X�U�E�D�Q�H�Q���:�l�U�P�H�L�Q�V�H�O�H�ú�H�N�W����

da sie Wärme nur langsam wieder 

abgeben kann.

Flächen mit einem unterdurch-

schnittlichen ökologischen oder 

wohnklimatischen Wert tragen 

wenig zur Biodiversität, Luftqualität, 

Wasserkreislauf und Hitzeregulie-

rung bei und verschlechtern das 

Wohnklima.

Schottergarten mit dunklem Kies

Quelle: imago images/Arnulf 

Hettrich 
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�$�V�S�K�D�O�W�L�H�U�W�H���+�R�‰�l�F�K�H

Quelle: www.asphalt-kleemann.de/

einfahrten

Schottergarten mit gefärbtem Kies

Quelle: Matthias Wucherer

�*�H�À�L�H�V�W�H���7�H�U�U�D�V�V�H

Quelle: Fliesen Kemmler
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�7�L�S�S�V���X�Q�G���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���]�X�U���%�H�J�U�•�Q�X�Q�J��
�'�L�H���%�H�S�À�D�Q�]�X�Q�J���Y�R�Q���+�R�I�E�H�U�H�L�F�K�H�Q���X�Q�G���*�l�U�W�H�Q���R�U�L�H�Q�W�L�H�U�W���V�L�F�K���D�Q���G�H�Q���V�W�D�Q�G-
orttypischen Arten wie z.B. Obstbäume, Walnuss, Linde, Flieder, Holunder, 
�-�D�V�P�L�Q�����+�D�V�H�O�Q�X�V�V�����5�R�V�H�Q�����6�W�D�X�G�H�Q�����3�¿�Q�J�V�W�U�R�V�H�Q�����,�U�L�V�����D�O�O�H���$�U�W�H�Q���Y�R�Q���)�U�•�K-
jahrsblühern und Sommerblumen.

Für die Belebung und Durchgrünung des Straßenraumes wäre es wünschens-
�Z�H�U�W�� �+�D�X�V�E�l�X�P�H�� �L�Q�� �G�H�Q�� �+�|�I�H�Q�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q�� �E�]�Z���� �Q�H�X�� �]�X�� �S�À�D�Q�]�H�Q���� �'�L�H�V�� �J�L�O�W��
auch für Spalierbäume oder solche, die mit ihrer Krone in den Straßenraum 
hineinreichen.

Wünschenswert wäre die Berankung von Mauern, Hauswänden, Zäunen und 
Eingängen mit z.B. Weinreben, Kletterrosen, Clematis, Geißblatt, Blauregen 
u.ä.

Nicht ortsbildverträglich sind Nadelgehölze jeder Art, Thuja, Bodendecker wie 
Cotoneaster und andere standortfremde Gewächse.

�)�R�U�V�F�K�X�Q�J�V�S�U�R�M�H�N�W���6�W�D�G�W�J�U�•�Q������������
Der Klimawandel führt dazu, dass einige gängige Baumarten immer stärker 
unter Trockenstress leiden und zunehmend durch Krankheiten und Schäd-
linge geschwächt werden. Um das derzeit eingeschränkte Repertoire von 
Stadtbaumarten zu erweitern, werden von der LWG in einem Langzeitversuch 
30 vielversprechende Baumarten auf ihre Eignung als stresstolerante, klima-
feste Stadtbäume der Zukunft getestet. 

Die Versuchsbäume wurden an drei bayerischen Standorten mit unterschied-
�O�L�F�K�H�Q�� �N�O�L�P�D�W�L�V�F�K�H�Q�� �%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�� �J�H�S�À�D�Q�]�W���� �)�•�U�� �)�U�D�Q�N�H�Q�� �J�H�V�F�K�D�K�� �G�L�H�V�� �L�Q��
Würzburg, als Hot-Spot, um die Versuchsbaumarten auf Trocken- und Hitze-
stresstoleranz zu testen. 

Es wird fortlaufend geprüft, inwieweit die Versuchsbaumarten den prognos-
tizierten Klimabedingungen unserer Regionen trotzen können. In diesem 
Zeitraum werden jährlich Frühjahrs- und Herbstbonituren zu Frost- und Tro-
ckenschäden, Kronenvitalität, Schädlingsbefall, Erkrankungen und Zuwachs-
leistungen der Bäume durchgeführt.

�(�L�Q�H�� �D�N�W�X�H�O�O�H�� �h�E�H�U�V�L�F�K�W�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �%�D�X�P�D�U�W�H�Q�� �¿�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �D�X�I�� �G�H�U���+�R�P�H�S�D�J�H��
der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau unter „Stadtgrün 
2021+: Neue Bäume braucht das Land!“.
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§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Abweichungen

Von den Vorschriften dieser Satzung kann die Gemeinde Geldersheim Abwei-
chungen nach Art. 63 Bayerische Bauordnung BayBO zulassen, wenn sie 
unter Berücksichtigungen der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung 
�G�H�U���Q�D�F�K�E�D�U�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q���P�L�W���G�H�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���%�H�O�D�Q�J�H�Q���Y�H�U�H�L�Q�E�D�U��
sind.

In allen Fällen sind Abweichungen von dieser Satzung zu begründen.

(2) Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 79 Bayerische Bauordnung BayBO kann mit einer Geldbuße 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Tatbestand der Gestal-
tungssatzung zuwiderhandelt.

(3) Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 07.03.2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gestaltungssatzung der Gemeinde Geldersheim im 
Rahmen des Sanierungsgebietes Altort Geldersheim vom 21.11.2025 außer 
Kraft.

Geldersheim, den 27.02.2026

Thomas Hemmerich
Erster Bürgermeister der Gemeinde Geldersheim
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FÖRDERRICHTLINIEN

Kommunales Förderprogramm der Gemeinde Geldersheim 

in Verbindung mit der Gestaltungssatzung für Geldersheim

zur Durchführung privater Fassadengestaltungs- und Sanierungs-
maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebietes Geldersheim

Der Gemeinderat der Gemeinde Geldersheim erlässt folgendes kommunales 
Förderprogramm:

1 Ziel und Zweck des Förderprogrammes

Präambel

Ziel und Zweck des Kommunalen Förderprogramms ist die Förderung der 
Baukultur und der Erhalt des ortstypischen, eigenständigen Charakters des 
Ortsbildes des Altortes von Geldersheim. Die Erhaltung und Weiterentwick-
lung des Altortes soll durch geeignete Erhaltungs-, Sanierungs- und Gestal-
tungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des typischen Ortsbildes auf der 
Grundlage der Gestaltungssatzung für das Sanierungsgebiet „Altort Gelders-
heim“ unterstützt werden. 

Die Förderung will die Bereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer zur 
�2�U�W�V�E�L�O�G�S�À�H�J�H�� �V�W�l�U�N�H�Q�� �X�Q�G�� �X�Q�W�H�U�V�W�•�W�]�H�Q���� �'�H�U�� �0�H�K�U�D�X�I�Z�D�Q�G�� �I�•�U�� �H�L�Q�H�� �R�U�W�V�J�H-
rechte Gestaltung soll gemindert werden. Auch bei der Errichtung von Ersatz-
gebäuden und Neubauten sollen die vorgenannten Ziele zur Geltung kommen. 

2 Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des förmlich festgesetzten Sanierungs-
gebietes „Altort Geldersheim“ der Gemeinde Geldersheim bildet das  
Fördergebiet dieses Programmes. Die räumliche Abgrenzung ist dem  
beiliegenden Lageplan zu entnehmen.

§ 2 Gegenstand der Förderung

(1) Im Rahmen des Kommunalen Förderprogramms können im Allgemeinen 
Maßnahmen, die nachhaltig die Erhaltung, Instandsetzung und Verbes-
serung des gewachsenen typischen städtebaulichen Charakters des  
Ortsbildes zum Zweck haben, gefördert werden. Im Wesentlichen kommt 
�H�V���D�X�I���G�D�V���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���D�X�V���V�L�F�K�W�E�D�U�H�P���(�U�V�F�K�H�L�Q�X�Q�J�V�E�L�O�G���G�H�U��
einzelnen Anwesen an.

Der Lageplan ist auf Seite 64 

abgedruckt.
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(2) Förderfähig sind folgende Maßnahmen:

1. Maßnahmen zur Erhaltung vorhandener Wohn-, Betriebs- und Neben-
gebäude mit ortsbild- und ortsstrukturprägendem Charakter. 

 Das sind insbesondere Maßnahmen an Fassaden, Fenstern und Türen, 
an Dächern, Dachaufbauten und Dacheindeckungen, Werbeanlagen, 
Hoftoren und Hofeinfahrten, Einfriedungen und Treppen. 

 Nicht zuwendungsfähig sind konstruktive und wärmedämmtechnische 
Maßnahmen sowie technische und energetische Anlagen. 

 Innendämmungsmaßnahmen sind ausnahmsweise förderfähig, sofern 
eine Außenfassadendämmung aus Gestaltungsgründen nicht zielfüh-
rend ist. 

2. Gerüstbauarbeiten für die vorgenannten Maßnahmen.

3. Rückbaumaßnahmen von vorhandenen städtebaulich-architektoni-
schen Missständen an der Fassade.

�������$�Q�O�D�J�H���E�]�Z�����1�H�X�J�H�V�W�D�O�W�X�Q�J���Y�R�Q���$�X�‰�H�Q�D�Q�O�D�J�H�Q���P�L�W���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�U���:�L�U�N�X�Q�J��
(Vor- und Hofräume – ortstypische Begrünung und Befestigung sowie 
�(�Q�W�V�L�H�J�H�O�X�Q�J�������Z�H�Q�Q���V�L�H���Y�R�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���H�L�Q�V�H�K�E�D�U���V�L�Q�G����

 Tiefbauarbeiten im Rahmen der Maßnahme (Unterbau, Fundamente 
etc.) werden nicht gefördert.

5. Gestalterische Mehraufwendungen bei energetischen Sanierungen.

6. Gestalterische Mehraufwendungen bei Neubauten, wenn eine harmo-
nische Einbindung des Neubaus in die Umgebung durch ein Gebäude 
mit maßstäblicher und ortscharakteristischer Architektur erfolgt.

3 Förderung

§ 3 Grundsätze der Förderung

(1) Die Gemeinde Geldersheim gewährt Zuschüsse im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel. Es handelt sich um freiwillige Leistungen 
der Gemeinde, auf deren Gewährung kein Rechtsanspruch besteht. Über 
die Höhe der einzelnen Zuschüsse entscheidet der Gemeinderat Gelders-
heim nach Empfehlung durch den Sanierungsbeauftragten. Die Mittelbe-
reitstellung erfolgt nach Haushaltslage.

(2) Die Fördermittel werden natürlichen und juristischen Personen sowie 
Personengesellschaften gewährt. Antragsberechtigt sind die Eigentümer 
der Objekte / Anwesen, die innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
dieses Kommunalen Förderprogrammes liegen. 
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(3) Die geplanten Maßnahmen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
müssen den allgemeinen Zielen der Altortsanierung und den Grundzügen 
der Gestaltungssatzung für das Sanierungsgebiet „Altort Geldersheim“ 
entsprechen. Die Maßnahmen müssen rechtzeitig mit der Gemeinde  
Geldersheim abgestimmt werden. Mit der Baumaßnahme darf nicht vor 
der schriftlichen Förderzusage begonnen werden.

(4) Werden an einem Objekt (Grundstück bzw. wirtschaftliche Einheit) meh-
rere Teilmaßnahmen durchgeführt (zeitlich versetzte Bauabschnitte), z.B. 
Sanierung der Fenster und Dacheindeckung, so gilt dies als Gesamtmaß-
nahme, wenn ein zeitlicher Zusammenhang besteht. 

(5) Objekte / Anwesen, für die Zuschüsse in Form einer Kostenerstattung 
nach den Städtebauförderungsrichtlinien gegeben werden, sind nach 
dem Kommunalen Förderprogramm nicht zuwendungsfähig.  

(6) Ergeben sich während der Umsetzung Abweichungen gegenüber der 
dem Antrag zugrunde liegenden Planung, so ist die Gemeinde Gelders-
heim umgehend zu informieren. 

 Änderungen bedürfen vor der Ausführung der Zustimmung der Gemeinde, 
ansonsten wird kein Zuschuss gewährt.

(7) Die Gemeinde Geldersheim behält sich die Rücknahme der Förderung 
vor, wenn die Ausführung nicht oder teilweise nicht voll der Bewilligungs-
grundlage entspricht, oder wenn der Zuschuss zu Unrecht, insbesondere 
�G�X�U�F�K���X�Q�]�X�W�U�H�‡�H�Q�G�H���$�Q�J�D�E�H�Q�����H�U�O�D�Q�J�W���Z�X�U�G�H��

 Maßgeblich ist die städtebauliche Würdigung der Maßnahme durch den 
von der Gemeinde beauftragten städtebaulichen Berater zur Altortsanie-
rung (Sanierungsbeauftragter).

(8) Im Falle einer widerrufenen Bewilligung ist ein bereits ausbezahlter 
Zuschuss unverzüglich der Gemeinde zurückzuerstatten und nach Maß-
gabe des Art. 49a BayVwVfG zu verzinsen.

§ 4 Förderfähige Kosten / Zuwendungshöhe

(1) Förderfähig sind die Kosten der Maßnahmen gemäß § 2, die bei  
Einhaltung dieser Richtlinie und in sach- und fachgerechter Erfüllung der 
Gestaltungssatzung der Gemeinde Geldersheim entstehen. Der Sanie-
rungsbeauftragte prüft die Förderfähigkeit der Maßnahme.

(2) Bei der Berechnung der förderfähigen Kosten wird das wirtschaftlichste 
Angebot zugrunde gelegt. Wurde das wirtschaftlichste Angebot bei Auf-
tragsvergabe nicht berücksichtigt, so wird bei der Prüfung des Verwen-
dungsnachweises der prozentuale Kostenunterschied des ausführenden 
Anbieters zum wirtschaftlichsten Anbieter in Abzug gebracht.  

(3) Die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen werden mit bis zu 
10 v. H. der Baukosten einschließlich Material anerkannt.

Hinweis: Die Städtebauförderungs-

richtlinien für den Freistaat Bayern 

besagen:

Die Kombination von Zuschüssen 

eines kommunalen Förderpro-

gramms mit anderen Förderungen 

ist grundsätzlich nur möglich, wenn

• einzelne Bauteile ausschließlich 

einer Förderung zugewiesen 

werden (Bauteiltrennung) oder

• die andere Förderung eine Kumu-

lierung von Fördermitteln zulässt. 

In diesem Fall gilt die maximale 

Höhe der Förderpauschale (30 % 

der Ausgaben) für die Summe 

beider Förderungen und darf nicht 

überschritten werden.
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(4) Die förderfähigen Gesamtbaukosten müssen mindestens 3.000,00 € 
betragen (Bagatellgrenze). Bei Vorsteuerabzugsberechtigten wird die ent-
sprechende Nettosumme zu Grunde gelegt. 

(5) Die Gemeinde Geldersheim gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie 
einen Zuschuss in der Höhe von 30 % der förderfähigen Kosten, höchs-
tens jedoch 20.000,00 € je Grundstück bzw. wirtschaftlicher Grundstücks-
einheit. 

 Eigenleistungen werden nicht gefördert, Sach- und Materialkosten sind 
hierbei jedoch förderfähig.

 Sofern der maximale Förderbetrag von 20.000,00 € erreicht wurde, so ist 
frühestens zehn Jahre nach der letzten Antragstellung eine erneute För-
derung möglich.

§ 5 Zuständigkeit

Bewilligungsstelle ist die Gemeinde Geldersheim. Die Gemeinde ist 
zuständig für alle Entscheidungen hinsichtlich Art und Umfang der  
Förderung.

§ 6 Verfahren

(1) Anträge auf Förderung sind vor Maßnahmenbeginn nach fachlicher und 
rechtlicher Beratung durch die Gemeinde Geldersheim und des von ihr 
bestellten gemeindlichen Sanierungsbeauftragten bei der Gemeinde 
schriftlich einzureichen. Vorher begonnene Maßnahmen werden nicht 
bezuschusst.

(2) Die vorzulegenden Antragsunterlagen umfassen:

1. Ausgefüllter Vordruck Antrag

2. Eine Beschreibung der geplanten Maßnahme mit Angabe über den 
voraussichtlichen Beginn und das voraussichtliche Ende

3. Eine ggf. erforderliche Baugenehmigung oder die Erlaubnis nach dem 
Denkmalschutzgesetz

4. Die ggf. notwendigen Baupläne (z.B. Lageplan, Ansichtspläne, Grund-
risse, Detailpläne oder Werkpläne)

5. Fotos des Anwesens / Objektes vor Maßnahmenbeginn

6. Ggf. Bewilligungsbescheide der weiteren Zuschussgeber gemäß 
Finanzierungsplan des Antragsvordruckes

7. Die Angebote der Firmen

 Die Anforderungen weiterer Angaben oder Unterlagen bleiben im Einzel-
fall vorbehalten.
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(3) Bei Einzelgewerken mit bis zu 10.000,00 € Gesamtkosten sind zwei, 
ansonsten drei Angebote ausführender Firmen einzuholen und der 
Gemeinde im Original zur Einsicht vorzulegen. Die jeweiligen Angebote / 
Leistungsverzeichnisse müssen die geplanten Leistungen umfassend 
darstellen und für den Vergleich untereinander eindeutig sein.

(4) Im Verfahren wird durch den Sanierungsbeauftragten und die Gemeinde 
Geldersheim geprüft, ob und inwieweit die beantragten Maßnahmen den 
Zielen des Kommunalen Förderprogrammes sowie den baurechtlichen 
und ggf. denkmalschutzrechtlichen Erfordernissen entsprechen.  

(5) Mit der geplanten Maßnahme darf erst nach Erhalt der schriftlichen 
Bestätigung über die grundsätzliche Förderfähigkeit und der Baufreigabe 
begonnen werden. Diese Baufreigabe ersetzt nicht die sonstigen erforder-
�O�L�F�K�H�Q���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K���U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�H�Q���E�]�Z�����(�U�O�D�X�E�Q�L�V�V�H��

(6) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach der Prüfung des Verwen-
dungsnachweises. Hierzu sind spätestens innerhalb von 3 Monaten nach 
Abschluss der Arbeiten die für die Prüfung benötigten Unterlagen und 
Nachweise in Abstimmung mit der Gemeinde vorzulegen: 

1. Ausgefüllter Vordruck Verwendungsnachweis

�������$�X�À�L�V�W�X�Q�J���G�H�U���(�L�Q�]�H�O�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���P�L�W���.�R�V�W�H�Q

�������$�X�I���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J���S�U�•�‡�l�K�L�J�H���$�X�I�P�D�‰�H���G�H�U���(�L�Q�]�H�O�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���X�Q�G��
soweit nötig, Planunterlagen, die erkennen lassen, wo genau die ein-
zelnen Maßnahmen stattgefunden haben (Positionspläne etc.)

4. Die Rechnungen der ausführenden Firmen im Original

5. Die entsprechenden Quittungen / Überweisungsbelege im Original

6. Bei Eigenleistung: Aufstellung der tatsächlichen erbrachten Selbst-
hilfeleistungen mit Angabe über Zeitpunkt, Umfang / Dauer und Art der 
Arbeiten sowie Quittungen / Überweisungsbelege bezüglich Material-
kosten im Original

7. Fotos des Anwesens / Objektes nach Beendigung der Maßnahme

8. Sonstige zur Prüfung notwendige Angaben und Unterlagen auf Auf-
forderung

 Mit dem Verwendungsnachweis ist für CO2-Einsparungen das ausgefüllte 
Beiblatt „Kommunales Fassadenprogramm“ und für Maßnahmen zur  
Klimaanpassung das ausgefüllte Beiblatt „Klimaanpassung“ einzureichen. 

 Bei der energetischen Sanierung einzelner Bauteile kann die Ermittlung 
der CO2-Einsparung zur Entlastung der Bauherrschaft einer von der 
Gemeinde beauftragten Sanierungsberatung übertragen werden.

 Der Verwendungsnachweis muss innerhalb von drei Jahren ab dem 
Datum des Zugangs der Bewilligung vorgelegt werden, da ansonsten 
keine Förderung erfolgen kann.

Beiblatt kommunales Fassaden-

programm: 

https://www.stmb.bayern.de/assets/

stmi/buw/staedtebaufoerderung/

beiblatt_kommunales_fassaden-

programm.pdf

Beiblatt Klimaanpassung:

https://www.bauen.bayern.de/

assets/stmi/buw/staedtebaufoerde-

rung/beiblatt_klimaanpassung.pdf

Hilfsmittel zur Abschätzung der 

CO2-Einsparung:

https://www.stmb.bayern.de/assets/

stmi/buw/staedtebaufoerderung/

hilfsmittel_zur_absch%C3%A4t-

zung_der_co2-einsparung.xlsx
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4 Zeitlicher Geltungsbereich

§ 7 Inkrafttreten

Dieses Kommunale Förderprogramm der Gemeinde Geldersheim in  
Verbindung mit der Gestaltungssatzung für Geldersheim tritt am 
01.01.2026 in Kraft. 

Geldersheim, den 21.11.2025

Thomas Hemmerich
Erster Bürgermeister der Gemeinde Geldersheim
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VORGEHENSWEISE IM KOMMUNALEN FÖRDERPROGRAMM

Anruf bei Gemeinde für Termin zur Sanierungsberatung mit Planungsbüro

Sanierungsberatung duch Planungsbüro

Antrag auf Förderung

Baubeginn erst nach Erhalt der schriftlichen Bestätigung der Gemeinde!

Einreichen des Verwendungsnachweises

Auszahlung des Zuschusses

Antragsteller Gemeinde

Sanierungsvereinbarung 
 (V

 » Beschreibung der geplanten Maßnahme
 » Fotos des Anwesens / Objektes vor Maßnahmenbeginn
 » 2 bis 3 Angebote der Firmen (je nach Höhe der Gesamtkosten) 
 » ...

Schriftliche Bestätigung über grundsätzliche Förderfähigkeit + Baufreigabe

 » �$�X�À�L�V�W�X�Q�J���(�L�Q�]�H�O�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���P�L�W���.�R�V�W�H�Q
 » Rechnungen und Belege
 » Fotodokumentation der Maßnahmen und des fertigen Zustands
 » ...




